
237 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XI. GP. 

9. 11. 1966 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom ............... , 
mit dem das Flurverfassungs-Grundsatz
gesetz 1951, BGBI. Nr. 103, geändert und 
ergänzt wird (Flurverfassungsn'ovelle 19 ) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Flurverfassungs-Grundsatzgesetz 1951, 
BGBL Nr. 103, wird geändert und ergänzt wie 
folgt: 

1. Die §§ 1 bis 13 und ihre überschriften 
. haben zu lauten: 

"Z i eie und Auf gab end erZ usa m
menlegung 

§ 1. (1) Im Interesse der Schaffung und Erhal
tung einer leistungsfähigen Landwirtschaft kön
nen die Besitz-, Benützungs- und Bewirtschaf
tungsverhältnisse im ländlichen Lebens- und 
Wirtschaftsraum durch Neueinteilung und Er
schließung des land- und forstwirtschaftlichen 
Grundbesitzes sowie Ordnung der reChtlichen 
und wirtschaftlichen Grundlagen der land- und 
forstwirtschaftlichen Betriebe nach neuzeitlichen 
volks- und betriebswirtschaftlichen Gesichtspunk
ten im Wege eines Zusammenlegungsverfahrens 
verbessert oder neu gestaltet werden. 

(2) Zur Erreichung dieser Ziele sind in erster 
Linie die Nachteile abzuwenden, zu mildern oder 
zu beheben, die verursacht werden durch 

1. Mängel der Agrarstruktur (wie zum Beispiel 
zersplitterter Grundbesitz, ganz oder teilweise 
eingeschlossene Grundstücke, ungünstige Grund
stücksformen, unwirtschaftliche Betriebsgrößen, 
beengte Orts- oder Hoflage, unzulängliche Ver
kehrserschließung, ungünstige Geländeformen, 
ungünstige Wasserverhältnisse) oder 

2. Maßnahmen im allgemeinen öffentlichen In
teresse (wie zum Beispiel Errichtung, Änderung 
oder Auflassung von Eisenbahnen, Straßen und 
Wegen, Wasserläufen, Wasserversorgungs-, Ener
gieversorgungs- oder Abwasseranlagen, Hoch
wasser-, Wildbach- oder Lawin~nschutzbauten). 

(3) Land- oder forstwirtschaftliche Grund
stücke im Sinne dieses Gesetzes sind Grundstücke, 
die im Rahmen eines land- oder, forstwirtschaft
lichen Betriebes der Erzeugung von Pflanzen, 

ihrer Bringung oder ihrer Verwertung dienen 
einschließlich der Wohn- und Wirtschaftsgebäude 
samt Hofräumen, sowie Grundstücke, die ohne 
erheblichen Aufwand diesen Zwecken zugeführt 
werden können. 

Zu sam m e nIe gun g s g e b ie t 

§ 2. (1) Das Zusammenlegungsgebiet ist so zu 
bestimmen und zu begrenzen, wie es die Ziele 
der Zusammenlegung voraussichtlich erfordern. 

(2) Gegenstand der Zusammenlegung sind alle 
im Zusammenlegungsgebiet liegenden Grund
stücke . 

Bewertung 

§ 3. (1) Die Grundstücke, die der Zusammen
legung unterzogen oder für die Zusammenlegung 
in Anspruch genommen werden, sind auf Grund 
übereinstimmender, den tatsächlichen Verhält
nissen entsprechender Erklärungen der Parteien 
oder im Wege der amtlichen Ermittlung zu 
schätzen. 

(2) Vorübergehende Mehr- und Minderwerte 
der Grundstücke sowie bei der Bewertung nicht 
berücksichtigte Verhältnisse und Gegenstände 
sind gesondert festzustellen und in Geld auszu
gleichen, sofern zwischen den Parteien nichts an
deres vereinbart ist. 

Neuordnung 

§ 4. (1) Die Behörde hat bei der Neuordnung 
des Zusammenlegungsgebietes eine Gesamtlösung 
in rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht anzu
streben und die Bedingungen für eine organische 
und geordnete Weiterentwicklung des Wirt
schafts ra tim es sowie der Betriebe zu schaffen. Sie 
hat hiebei auf die Bestimmungen des § 1 Bedacht 
zu nehmen, die Interessen der Parteien und der 
Allgemeinheit gegenseitig abzuwägen und neu
zeitliche betriebswirtschaftliche Erkenntnisse zu 
berücksichtigen. 

(2) Jede Partei hat Anspruch, unter Anrech
nung der Grundaufbiingung gemäß Abs. 6 mit 
dem Wert ihrer in das Verfahren einbezogenen 
Grundstücke in Grund und Boden abgefunden 
zu werden. 

(3) Mit Zustimmung der Partei kann der Ab
findungsanspruch ganz oder teilweise durch eine 
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Geldabfindung abgegolten werden, sofern die 
Personen, denen an den Grundstücken, für die 
eine Geldabfindung gewährt werden soll, Rechte 
aus persönlichen Dienstbarkeiten, Ausgedings-, 
verbücherte Vorkaufs- oder Wiederkaufsrechte 
zustehen, gleichfalls damit einverstanden sind. 
Der hiedurch anfallende Grund ist unter Be
dachtnahme auf die Bestimmungen des Abs. 1 zu 
verwenden. 

(4) Der Unterschied zwischen dem Abfindungs
anspruch (Abs. 2 und Abs. 3) und dem Wert der 
Grundabfindung darf nicht mehr als fünf v. H. 
des Wertes des Abfindungsanspruches betragen 
und ist in Geld auszugleichen. 

(5) Soweit es mit den Zielen der Zusammen
legung bei Abwägung der Interessen aller Par
teien untereinander vereinbar ist, haben die 
Grundabfindungen aus Grundflächen zu beste
hen, die möglichst groß, günstig geformt sowie 
ausreichend erschlossen sind. und bei ordnungs
gemäßer Bewirtschaftung ohne erhebliche Ände
rung . der Art und Einrichtung des Betriebes 
einen größeren oder zumindest gleichen Be
triebs erfolg erwarten lassen wie die alten Grund
stücke. Grundabfindungen, die eine vollständige 
Umstellung des Wirtschaftsbetriebes zur Folge 
hätten, dürfen nur mit Zustimmung der Partei 
zugeteilt werden. 

(6) Der Grund für gemeinsame Anlagen ist 
von den Parteien im Verllältnis der Werte ihrer 
Grundabfindungen aufzubringen, soweit er 
durch vorhandene gemeinsame Anlagen nicht ge
deckt ist. Parteien, für die sich durch die gemein
samen Anlagen kein oder nur ein geringfügiger 
Vorteil ergibt, können von der Grundaufbrin
gung ganz oder teilweise befreit werden. Gemein
same Anlagen im Sinne dieses Gesetzes sind An
lagen, die zur zweckmäßigen Erschließung und 
Bewirtschaftung der Grundstücke notwendig 
sind oder sonst die Ziele der Zusammenlegung 
fördern und einer Mehrheit von Parteien dienen. 

(7) Bodenwertänderungen, die sich im Laufe 
des Verfahrens ergeben, sind zu berücksichtigen. 

(8) Grundstücke, die keine land- oder forst
wirtschaftlichen Grundstücke sind, und HofsteI
len können nur mit Zustimmung ihrer Eigen
tümer der Zusammenlegung unterzogen werden. 
Sofern öffentliche Interessen nicht entgegenste
hen, können solche Grundstücke jedoch ohne 
Zustimmung ihrer Eigentümer im notwendigen 
Ausmaß für Grenzänderungen und für die Her
stellung gemeinsamer Anlagen in Anspruch ge
nommen werden. Der hiedurch entstehende 
Flächenverlust ist durch Zuteilung einer .Ersatz
fläche auszugleichen; lassen dies die Ziele der Zu
sammenlegung nicht zu, so ist eine Geldentschä
digurig zu gewähren, deren Höhe nach dem Ver-

'kehrswert zu ermitteln ist. Ersatzfläche und 
Geldentschädigung treten hinsichtlich aller 

Rechtsbeziehungen zu dritten Personen an die 
Stelle der in Anspruch genommenen Flächen. 

R e c h t 1 ich e B e z i e h u n gen z u d r i t
ten Personen 

§ 5. (1) Das Eigentum an den Grundabfindun
gengeht, sofern eine vorläufige übernahme 
(§ 11) nicht angeordnet wurde, mit der Rechts
kraft des Zusammenlegungsplanes auf die über
nehmer über. 

(2) Die Grund- und Geldabfindungen treten 
hinsichtlich aller Rechtsbeziehungen zu dritten 
Personen an die Stelle der alten Grundstücke, so
weit nichts anderes gesetzlich bestimmt oder mit 
diesen dritten Personen vereinbart ist. 

(3) Für verschieden belastete alte Grundstücke 
desselben Eigentümers hat die Behörde Teilabfin
dungen festzustellen. 

(4) Geldabfindungen sind auszuzahlen (§§ 11 
Abs. 1; 12 Abs. 1), wenn die aus den öffentlichen 
Büchern ersichtlichen Rechte dritter Personen 
unbestritten sind und die Buchberechtigten zu
stimmen. Andernfalls i.st die Geldabfindung bei 
dem nach der Lage des Grundstückes zuständigen 
Bezirksgericht zu erlegen, das den erlegten Be
trag in sinngemäßer Anwendung der Bestimmun
gen qer Exekutionsordnung über die Verteilung 
des bei einer Zwangsversteigerung erzielten 
Meistbotes zu verteilen hat. 

G run d die n s t bar k e i t e n, R e a 11 ast e n 
und Baurechte 

§ 6. (1) Grunddienstbarkeiten und Reallasten, 
die sich auf einen der im § 480 ABGB. genannten 
Titel gründen, erlöschen mit Ausnahme der Aus
gedinge' ohne Entschädigung. Sie sind jedoch von 
der Behörde ausdrücklich aufrecht zu halten 
oder neu zu begründen, wenn sie im öffentlichen 
Interesse oder aus wirtschaftlichen Gründen not- . 
wendig sind. 

(2) Baurechte gehen auf die Grundabfindungen 
über, die nach ihrer Lage den alten Grundstücken 
entsprechen, an denen die Baurechte bestellt 
wurden.! 

(3) Sonstige Belastungen bleiben aufrecht. 

Pacht- und Mietverhältnisse 

§ 7. (1) Bei Pachtverhältnissen hat die Behörde 
mangels einer bestehenden Vereinbarung auf An
trag des Pächters oder Verpächters mit Bescheid 
festzustellen,. welche Grundabfindungen an die 
Stelle der bisherigen Pachtgrundstücke treten. 

(2) Gegen einen solchen Bescheid ist keine Be
rufung zulässig. Der Pächter kann jedoch inner
halb der Frist von drei Monaten nach Zustellung 
des Bescheides das Pachtverhältnis kündigen. Das 
Pachtverhältnis endet in diesem Fall, wenn nichts 
anderes vereinbart wird, mit dem laufenden 
Pachtjahre, jedoch frühestens drei Monate nach 
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Kündigung. Ein Anspruch auf Entschädigung aus 
dem Grunde der Kündigung steht weder dem 
Pächter noch dem Verpächter zu. 

(3) Hinsichtlich der im § 1103 ABGB. erwähn
ten Verträge gelten dieselben Bestimmungen. 

(4) Hinsichtlich der Mietverhältnisse gelten 
dieselben Bestimmungen mit der hnderung, daß 
die Frist für die Einbringung der Kündigung nur 
einen Monat beträgt, an Stelle des Pacht jahres 
der gemäß § 1115 ABGB. für die stillschweigende 
Erneuerung des betreffenden Mietvertrages maß
gebende Zeitraum tritt, und daß als mindeste 
restiiche Mietdauer ein Monat anzunehmen' ist. 

Zusammenlegungsgemeinschaft 

§ 8. (1) Die Eigentümer der Grundstücke, die 
der Zusammenlegung unterzogen werden, bilden 
die Zusammenlegungsgemeinschaft, der Rechts
persönlichkeit zukommt. 

(2) Die Zusammenlegungsgemeinschaft hat im 
Auftrag und unter Aufsicht der Behörde die 
Maßnahmen durchzuführen, die sich aus der Zu
sammenlegung ergeben. Sie hat insbesondere 
Sach-, Arbeits- und Geldaufwendungen zu lei
sten und auf ihre Mitglieder umzulegen. 

(3) Die Zus'ammenlegungsgemeinschaft wird 
mit Verordnung begründet. Sie ist mit Verord
nung aufzulösen, wenn sie ihre Aufgaben erfüllt 
hat. 

Maßnahmen im allgemeinen 
öffentlichen Interesse 

§ 9. (1) Die Gebietskörperschaften und Unter
nehmen, zu deren Gunsten ein Enteignungsrecht 
für Maßnahmen im allgemeinen öffentlichen In

ist das Zusammenlegungsgebi~t festzulegen. AuCh 
können zeitliche Einschränkungen des Eigentums 
verfügt werden. ' 

(2) Während des Verfahrens können von Amts 
wegen mit Bescheid Grundstücke in das Zusam
menlegungsgebiet einbezogen oder aus dem Zu
sammenlegungsgebiet ausgeschieden werden. Ge
gen einen solchen Bescheid ist eine abgesonderte 
Berufung nicht zulässig. 

(3) Die Behörde hat die Grundstücke, die der 
Zusammenlegung unterzogen oder für die Zu
sammenlegung in Anspruch genommen werden, 
und deren Eigentümer festzustellen, den 
alten Besitzstand auf der Grundlage der beste
henden Eigentumsverhältnisse unter Berücksich
tigung der Rechte dritter Personen zu erheben, 
die Grundstücke zu bewerten sowie alle für die 
Neuordnung erforderlichen Maßnahmen anzu
ordnen und durchzuführen. 

(4) über das Ergebnis der Zusammenlegung 
ist ein Bescheid (Zusammenlegungsplan) zu er
lassen. Darin können zur Sicherung des Zu sam
menle,gungserfolges in Ansehung der Grundab
findungen Veräußerungs- und Belastungsverbote, 
Vorkaufs-, Wiederkaufs- und Rückverkaufs
rechte begründet werden. 

(5) Wenn es für die Durchführung des Zu
sammenlegungsverfahrens erforderlich ist, hat 
die Behörde auch Angelegenheiten, die in anderen 
Vorschriften der Bodenreform geregelt sind, in 
das Zusammenlegungsve~fahren von Amts we
gen einzubeziehen und nach Maßgabe der hiefür 
bestehenden besonderen materiellrechtlichen Be
stimmungen die erforderlichen Maßnahmen in 
einem besonderen Bescheid oder im Zusammen
legungsplan zu verfügen. 

teresse(§ 1 Abs. 2 Z. 2) besteht, haben Partei- Vorläufige übernahme und Aus-
stellung., z a h I u n g 

(2) Sie haben die für die Durchführung der § 11. (1) Wenn es die zweckmäßige' Bewirt-
Maßnahme erforderlichen Grundflächen in das , schaftung des Zusammenlegungsgebietes erfor-
Zusa, mmenlegungsverfahren einzubringen. Auf dert, kann die Behörde schon vor der Erlassung 
Grund ihres Begehrens können jedoch diese d Z I I 'b h d d B ' G dfl" h G" d T'I ch' es usammen egungsp anes un esc a et es ,e-

run ac en zur anze.o er zum el au Im I rufungsrechtes gegen den Zusammenlegungsplan 
Verfahre.n von de?, Parteien au~geb~acht werden, i die vorläufige übernahme der Grundabfindungen 
sofern hledur~h die <?ese~zm~ßIgk:lt de,r Abfin- sowie die Auszahlung vorläufiger Geldabfindun
dung (§ 4) mcht beemtrac?t1gt Wird. Sie haben gen und Geldausgleiche anordnen. 
de.r Zusammenlegungsgememschaft für den be- (2) Mit der Anordnung der vorläufigen über-
re,ltgestellten Grund den Betrag zu bezahlen, den h h d E' nt m n d n G ndabfin-. "h . b h b d d ,. na me ge t as Ige u a e ru 
sie mit I r v~rem art a en .. 0. er en sie Im dungenauf die übernehmer unter der auflösen
Falle der EnteIgnung als Entschadlgung zu zahlen d B d' "b d ß 't d R htsk ft 
ver flichtet wären. .en e mg~ng u e.r, a es ~I er ec ra 
p.. eInes BescheIdes erhscht, der dIe Grundabfindung 

(3) Sie haben Jene Kosten des Zusammen- einer anderen Partei zuweist. 
legun~sverfahren~ zu tragen, die notwendig sind, (3) Gegen eine Anordnung im Sinne desAbs. 1 
um dIe durch die Maßnahme drohenden oder ist eine Berufung nicht zulässig. 
verursachten Nachteile abzuwenden, zu mildern ' 
oder zu beheben. 

Verfahren 

§ 10. (1) Das Verfahren ist von Amts wegen 
mit Verordnung einzuleiten. In der Verordnung 

Aus f ü h run g des Z usa m m e n-
- leg u n g s p la n e s 

§ 12. (1) Nach Rechtskraft des Zusammen
legungsplanes hat die Behörde, sofern dies gemäE 
§ 11 noch nicht geschehen ist, die übernahme 

237 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 3 von 23

www.parlament.gv.at



237 der Beilagen 

der Grundabfindungen sowie die Auszahlung der 
Geldabfindungen und Geldausgleiche anzuord
nen, alle Arbeiten einschließlich der Vermarkung 
der Grundabfindungen ·zu vollenden und die 
Richtigstellung des Grundbuches sowie des 
Grundkatasters zu veranlassen. 

(2) Die Behörde kann im Falle einer vorläufi
gen übernahme (§ 11) schon vor Rechtskraft des 
Zusammenlegungsplanes die Richtigstellung des 
Grundbuches und des Grundkatasters veranlassen, 
wenn aus einem längeren Aufschub der Aus
führung des Zusammenlegungsplanes erhebliche 
Nachteile erwachsen würden und eine wesentliche 
Abänderung des Zusammenlegungsplanes auf 
Grund von Berufungen nicht zu erwarten ist. 

Parteien 

§ 13. (1) Parteien im Zusammenlegungsver
verfahren sind die Eigentümer der Grundstücke, 
die der Zusammenlegung unterzogen werden. 

(2) Anderen Personen kommt ParteisteIlung 
nur insoweit zu, als ihnen. in diesem Gesetz oder 
in dem zur Ausführung erlassenen Landesgesetz 
Rechte eingeräumt oder Pflichten auferlegt sind." 

2. Der § 22 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Hinsichtlich der Geldausgleiche sind die 
Bestimmungen des § 3 Abs. 2 und des § 4 Abs. 4 
sinngemäß anzuwenden." 

3. Der§ 31 Abs. 1 letzter Satz hat zu lauten: 

7. Der § 37 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Im Falle des Abs. 1 Z. 2 und Z. 3 kommt 
anderen Beteiligten nur insoweit Parteistellung 
z~, als ihnen in diesem Gesetz oder in .dem zur 
Ausführung erlassenen Landesgesetz Rechte ein
geräumt oder Pflichten auferlegt sind." 

8. Im § 43 Abs. 2 sind nach dem Worte 
"Grundbuchsgesuche" die Worte "samt allen Bei
lagen" einzufügen. 

9. Der § 43 Abs. 3 Z. 2 hat zu entfallen. 

10. Der § 44 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Das Grundbuchsgericht hat die Einleitung 
des Verfahrens unter Bezugnahme auf die Mit
teilung der Agrarbehörde (§ 34 Abs. 1) bei den 
betreffenden Grundbuchseinlagen anzumerken. 
Die Anmerkung hat die Wirkung, daß jedermann 
. die Ergebnisse des Verfahrens gegen sich gelten 
lassen muß." 

11. Dem § 45 ist als Abs. 3 anzufügen: 

,,(3) Sämtliche Entscheidungen des Grund
buchsgerichtes mit Ausnahme der Rangordnungs
beschlüsse sind auch der· Agrarbehörde zuzu
stellen." 

12. Im § 47 Abs. 1 sind die Worte "dem Ober
landesgerichte und dem zuständigen Vermes
sungsamte" durch die Worte "den hiefür zu
ständigen Gerichten und anderen Behörden" zu 

"Im übrigen sind die Bestimmungen der §§ 11 ersetzen. 
und 12 sinngemäß anzuwenden." 

4. Der § 32 und seine überschrift haben zu 
lauten: 

;,G e m ein sam e An lag e n; 
Ausgleich für nachträgliche 

Wertverminderung 

§ 32. Bei der Teilung ~nd Regulierung sind die 
Bestimmungen des § 4 Abs. 6 und des § 14 sinn
gemäß anzuwenden." 

5. Der § 34 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Die Einleitung und der Abschluß emes 
Zusammenlegungsverfahrens haben durch Ver
ordnung, die Einleitung und der Abschluß eines 
Teilungs- oder Regulierungsverfahrens haben 
durch l3escheid zu erfolgen. Der Eintritt der 
Rechtskraft dieser Bescheide ist kundzumachen. 
Die Einleitung und der Abschluß eines Zu
sammenlegungs-, Teilungs- oder Regulierungs
verfahrens sind den zuständigen Grundbuchs
gerichten, Bezirksverwaltungsbehörden und Ver
messungsämtern mitzuteilen~" 

6. Der § 37 Abs. 1 Z. 1 hat zu lauten: 

,,1. bei der Zusammenlegung: die in § 9 Abs. 1 
und S' 13 genannten Personen;" 

13. Die §§ 49 und 50 haben zu lauten: 

,,§ 49. (1) An Stelle eines Zusammenlegungs
verfahrens kann ein Flurbereinigungsverfahren 
durchgeführt werden, wenn dadurch 

1. die Besitz-, Benützungs- oder Bewirt
schaftungsverhältnisse in einem' kleineren Gebiet 
oder bei einer kleineren Anzahl land~ oder forst
wirtschaftlicher Betriebe oder lediglich durch 
einzelne Maßnahmen verbessert oder neu ge
staltet werden oder 

2. eine zweckmäßige Zwischenlösung bis zur 
späteren Durchführung eines Zusammenlegungs
verfahrens erreicht wird. 

(2)"Ein Flurbereinigungsverfahren kann weiters 
durchgeführt werden, um Maßnahmen, die auf 
Grund anderer gesetzlicher Vorschriften der 
Bodenreform oder im' allgemeinen öffentlich~n 
Interesse getroffen werden, vorzubereiten oder 
zu unterstützen. 

§ 50. (1) Im Flurbereinigungsverfahren sind die 
Bestimmungen für die Zusammenlegung mit 
nachste4engen Abänderungen sinngemäß anzu
wenden: 

1. Das Verfahren ist von Amts wegen mit Be-
scheid. einzuleiten und abzuschließen. . 
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2. Im Einleitungsbescheid sind die Grundstücke 
oder Grundbuchskörper, die der Flurbereinigung 
unterzogen werden, zu bezeichnen. 

3. Gegen die Einleitung des Verfahrens sowie 
gegen die nachträgliche Einbeziehung und Aus
smeidung von Grundstücken oder Grundbuchs
körpern ist eine abgesonderte Berufung nidlt zu
lässig. 

4. Die Flurbereinigungsgemeinschaft wird mit 
Bescheid begründet und aufgelöst. 

5. _ über -das Ergebnis der Flurbereinigung ist 
ein Bescheid (Flurbereinigungsplan) zu erlassen. 

(2) Dem Flurbereinigungsverfahren sind Ver
träge, die von den Parteien in verbücherungs
fähiger Form abgesmlossen wurden (Flurbereini
gungsverträge), oder Parteienübereinkommen, die 
von der Behörde in einer Niederschrift be
~rkundet wurden (Flurbereinigungsübereinkom
men) zugrunde zu legen, wenn die Behörde 
bescheidmäßig feststellt, daß sie zur Durm
führung der Flurbereinigung erforderlich sind. 
In eineII) solchen Fall kann von der Erlassung 
des Einleitungsbescheides und des Flurbereini
gungsplanes Abstand genommen werden." 

14. Der § 53 letzter Satz hat zu lauten: 

"Diese Bestimmungen gelten auch für Verträge 
und übereinkommen, die den Bestimmungen des 
§ 50 Abs. 2 entsprechen." -

15. Im § 59 haben die Zitate ,,7 Abs. 3 bis 5", 
,,43", ,,44" und ,,45 Abs. 2" zu entfallen. 

Artikel II 

Dieses Bundesgesetz tritt gegenüber den Bun
desländern für die Ausführurigsgesetzgebung mit 
dem Tage der Kundmachung in Kraft. 

Artikel III 

(1) Mit der Vollziehung der Z. 14 dieses Bun
desgesetzes ist das Bundesministerium für Finan
zen betraut. 

(2) Die Wahrnehmung der Rechte des Bundes 
gemäß Art. 15 Abs. 8 des Bundes-Verfassungs
gesetzes steht dem Bundesministerium für Land
und Forstwirtschaft zu. 

2 
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Erläuternde Bemerkungen 

A. Allgemeiner Teil 

Die Flurvel'fassung, das heißt ihr Zustand nach 
Eigentum, Kultivierung und Nutzung, weist 
mannigfache Fehler und Nachteile auf. Zersplit
t;ert in vielen Fällen schon von d,er ersten Land
nahme her, wurde der Boden durch Besiedlung, 
Erbteilung, Gew ässerregulierung, Nutzungsände
rungen und nicht zuletzt durch Straßen, Auto
bahnen, Eisenibahnen, Wasserkraftanlagen u. dgl. 
weiter zerstückelt, so daß seine Nutzung als pri
märer Produktionsgrundlageder Land- und 
Forstwirtschaft außerordentlich erschwert wurde. 
Diese Nachteile treffen die Landwirtschaft mit 
zunehmender Härte, weil sie einerseits infolge 
der Abwanderung der AtbeitsMäfte in andere 
Berufe, andererseits zur Steigerung ihrer Pro
duktivität durch Vermehrung und Verbilligung 
der Lehensmittderzeugung in steigendem Maße 
Maschinen für die Landarbeit einsetzen muß, was 
mit bestimmten Bedingungen verbunden ist. 

Der. Boden kann im allgemeinen nimt ver
mehrt, sondern nur durch eine Neuordnung 
seiner Flächeneinteilung und Flächenbenutzung 
samt allen hiezu nötigen technismen Vorkeh
rungen in seiner Nutzbarkeit namhaltig ver
bessert werden. 

Das vornehmlichste Mittel zu einer derart 
komploexen Verbesserung der Agrarstruktur ist 
die Zusammenlegung. 

Hiedurm werden 
1. die zersplitterten Gründe zu großen, gut 

geformten und einheitlich bearbeitbareIi Nutz
flächen zusammengefaßt; 

2. die neuen Grundstücke an mindestens einer 
Seite durch einen W egerschloss,en und ein nach 
Ausmaß und Qualität ausreichendes Wegenetz 
angelegt; 

3. die Vorsorge für den WasserhaiUshalt der 
Grundstücke durch Gr~ben, Ent- und Bewässe
rungen getroffen; 

4. die notwendigen Bodenschutzmaßnahmen 
wie Heck,engegen Winderosion, RetentiotlJS
becken gegen Wildbäch,e und Vermurungen sowie 
die Anpflanzung von Gehölzen zum Vogel- und 
Wildschutz eingeplant; 

5. Grund und Boden für diese Meliorationen 
und andere wirtschaftliche und kulturelle Bedürf
nisse der Gemeinsmaft (Vieh ausläufe, Park- und 
Maschinenstandplä tze, Lager- und Verm.a:rktungs
räume, Freibäder und Teiche, Smul- und Sport
plätze, Siedlungs räume und Friedhöfe und ähn
limes) bereitgestellt, aber auch durch Kultivi.erung 
und Plani,erung von. ödland (alte Flußarme, 
Hohlwege" alte Raine und ähnJich'cs) gewonnen; 

6. freiwerdende Flächen von auslauf,enden 
Höfen ·einzelnen Erwerbern oder der' Gemein
schaft zu den Abfindungsgrundstücken zugeteilt; 

7. übergeordnete Maßnahmen von Siedlungs-, 
Verkehrs- oder Wasserbauten in die Neueintei
lung eingeplant beziehungsweise die durch solche 
entstandenen: Sm1iden der Flurverfassung gemil
dert oder nach Möglichkeit beho:ben; 

8. hiezu ge,eignete Betriebe zur Auflockerung 
eng verbauter Dörfer, zur Beseitigung von Ver
kehrshindernissen und Feuerbrücken, zur Schaf
fung von Erweiterung~räiumen für die Nambarn 
und von geeigneten Wegen im Dorf in ihre 
arrondierten Abfindungsgrundstücke verlegt. 

Durch diese Maßnahmen werden 
1. Flurzwang und lästige Weger,emte auf frem

dem Grund hes,eiti.gt; 
2. durch die Ausformung großer Grundstücke 

und ihre Erschließung durch ausreichende feste 
Wege die Verwendung von Maschinen und die 
sparsame Anwendung von Mineraldünger und 
Sch1Ldlingshekäm pfungsmittel ermöglicht; 

3. der Wegzeitaufwand .gegenüber den frü
heren Wegen zwischen den zahlreichen Splitter
parzellen wesentlich yerkürzt; 

4. durch di,e Bodengewinnung an Rainen und 
anderen Neukultivierungen zusätzliche Nutz
flächen erbracht, ~umindest aber der Verlust für 
die gemeinsamen Anlagen vermindert; 

5. die Möglichkeit grundlegender Betriebsver
einfachung auf die 'örtlich zweckmäßigsten Pro
dukcionszweig,e einschließlich der Umkultivie
rung von Gl"enzertragsböden gegeben; 

6. durch die gemeinsamen wirts·chaftlichen An
lagen und die Wahrnehmung des Flächenbedarfes 
für Straßen- und Wasserbauten, Siedlungsgebiete 
und sonstige Bedürfnisse der Allgemeinheit die 
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Grund1a~en einer Raumplanung geschaffen, die 
den Erfordernissen der Landwirts-chaft entspricht 
und den Anliegen der anderen Wirtschaftssparten 
die erwünschten Entwicklungsmöglichkeiten er
öffnet. 

Bisher ,ergab sich an durchgeführten Zusam
menlegungen und Flurbereinigungen inden 
Jahren 
1889-1907 ein Jahresdurchschnitt von 1.630 ha, 
1908-1938 -ein Jahresdurchschnitt von 4.285 ha, 
1939-1945 ein Jahresdurchschnitt von 3.588 ha, 
1946-1950 ein Jahresdurchschnitt von 8.926 ha, 
1951-1955 ein Jahresdurchschnitt von 16.009 ha, 
1955-1960 ein Jahresdurchschnitt von 16.057 ha, 
1961-1965 ein J ahresdurchschru.tt von 20.185 ha. 

Insgesamt wurden bisher mit diesen Maßnah
men 494.864 ha für 149.842 Besitzer bereinigt. 
Als Beispiel für diie Erfolge, die sich auf Grund 
dieser Arheiten für die beteiligten Gemeinden 
und Grundbesitzer ,ergeben, werden die Zusam
menlegungen in der Gemeinde F. (Grünland
gebiet) und in der Gemeinde H. (Acker- und Ge
müsehaugebiet) im folgendien angeführt: 

a) Gemeinde F., im Gebiet des Alpenostrandes, 
Neucünteilung 1948, bei einer einbezogenen 
Fläche von 284 ha Acker und Wiese für 64 Be
sitzer: 

Grundstück, Anzahl ., .... , 
Grundstück, d urchschni ttliche 

vor 

264 

nach 
Zusammen

legung 

137 

Größe, ha .... ' ......... . 1'08 2'07 
5'6 Ortswasserversorgung, km " 

Landwirtschaftliche Betriebe, 
a Ulsgesiedelt ..... , ...... . 

Gemeinschaftstiefkühl-
anlagen ............ , .. . 

Wirtschaftsumstellung 
(bei 4 Betrieben): 

Zugtiere (Ochsen und 
Pferde) ............... . 

Milchkühe ............... . 
Rinder, insges'amt ... , .... . 
Schw,eine ................ . 
jährliche Milchproduktion, 

1950 

6 
23 
43 
42 

Liter .................. 69,730 
Handelsdünger'verbrauch, t. 12 

2 

2 

1960 

o 
31 
63 
71 

124.196 
20'4 

nach ( 
vor Zusammen-

legung 

Wirtschaftsumstellung: 1950 1961 
Pferde ...................... . 164 26 
Rinder ..................... . 412 599 
Schw:eine .................... . 830 1398 
Traktor,en .................. . 11 85 
Mähdrescher ................. . 20 
Kunstdüngersureuer .......... . 7 26 
Sta1lmistJstreuer .. , ........... . 6 
Kartoflelkgemaschinen ........ . 17 
Kartoffelerntemaschinen 9 15 
Rübenerntemaschinen ........ . 18 
Durchschnittserträge, t/ha: 
Wei2'Jen ..................... . 2'5 3 
Roggen ..................... . 2'1 2'6 
Gerste ...................... . 2'4 3'2 
Hafer ............ -..... '" .. . 2 2'5 
Kartoffel .................... . 20 ,27 
Zuckerrübe .................. . 27 35 
Zwiebel ......... , ........... . 15 22 

Die bisherige Fruchtfolge wurde beibehalten, 
nur der Haferanbau ging um 60 hazugunsten 
der Zuckerrühe zurück, der Verbrauch an Han
delsdünger ist um 100% höher. 

Der Aufwand an Arbeitsleistung ist trotz einer 
erheh1ichen ErtragSlSteigerung um 25% gesunken. 
Außerdem ist die Zahl der Zugtiere stark zu
rückgegangen. Dafür 5tieg die Zahl der Rinder 
in beiden Gemeinden einheitlich um 46%, die 
Zahl der Schweine um 70%. 

Trotz nachgewiesener Verminderung des 
Arbeits-aufwandes um durchschnittlich 25% er
höhten sich 

a) die Milchproduktion im Grünlandgebiet 
um 78%, 

h) die Anzahl der Tiefkäh1an1agen von 0 auf 2, 
c) in der Flachlandgemeinde die Durchschnitts

,erträgnisse in der Feldwirtschaft einschließ
lich Feldgemüsebau um 20 bis 35%. 

Die Ermittlungen der Ertragssteigerung nach 
I Zusammenlegung und Integralmelioration er
geben im Gesamtdurchschnitt einen Ertrags
zuwachs von 25%. 

Auf Grund dieser Erfolge und inder Erkennt
nis, daß ,die Ums'tellung der Landwirtschaft auf 
Marktproduktion und die Erhöhung ihrer Pro-

b) Gemeinde H., im Gebiet des nordöstlichen ,duktivität mit Hilfe dies-er Integralmelioration 
F1a,ch- und Hügellandes, Neueimei1ung 1950, bei am leichtesten und besten erzielt werd,en kann, 
einereinbezogeneri Fläche von 1169 ha für- drängen die Grundlbesitzer auf die Durchführung 
357 Besitzer: ,der Zusammenlegung in ,einer Anzahl, daß den 

Grundstücke, Anzahl ......... . 
Grundstücke, durchschnittliche 

Größe, ha ................. . 
Entwässerung, ha ............. . 
Windschutz anlagen, km ....... . 
Winds,chutzanlagenflächen, ha '" 
Neusiedlungsgebiete, ha (Baufläche) 

nach 
vor Zusammen-

legung 

3308 816 

0'35 1'43 
o 87 

3'85 
10'24 
2'63 

vorliegenden Anträg,en auf Grund der derzeitigen 
Lage wahrscheinlich ,erst in mehreren Jahren ent
sprochen werden könnte. 

Auf Grund einer vom Bundesministerium für 
Land- und Forstwirts,chaft durchgeführten Er
hebung sind im Bundesgebiet rund 1 Million 
Hektar, hievon rund 480.000 ha Acker und Grün
land sowie 5500 ha Weingärten, vordringlich der 
Zusammenlegung zu unterziehen. 
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Aus diesem Grunde müssen auch hinsichtlicll volks- und betriebswirtschaftlichen Gesichts
der Flurverfas$ungsgesetze alle Möglichkeiten und punkten zu verbessern oder neu zu gestalten 
Wege zur Beschleunigung der Arbeiten gesucht (vgl. auch VerfGH. Slg. 1390). Dies hat im Wege 
werden. einer umfassenden Neuordnung eines bestimm-

Wie die vorstehenden Ausführungen zeigen, ten Gebietes sowohl durch Neueinteilung und 
soll die Verbesserung der natürlichen Produk- Erschließung -des land- und forstwirtschaftlichen 
tionsbedingungen der Landwirtschaft in erster Grundbesitzes als auch durch Ordnung der recht
Linie die Mängel der Flure;nteilung beseitigen, lichen und wirtschaftlichen Grundlagen der land
um so eine Steigerung der Ertragsfähigkeit des und forstwirtschaftlichen Betriebe zu geschehen. 
Bodens herbeizuführen. Daneben müssen aber Wegen der Vielzahl und Verschiedenartigkeit 
auch die Betriebe selbst auf eine neue, verbes- der hier auftretenden Probleme und Aufgaben, 
serte Grundlage gestellt werden. Schließlich die jeweils in ganz bestimmte Verhältnisse ein
bringt die zunehmende Industrialisierung zu- geordnet sind, kann die Novelle nicht alle denk
sammen mit dem Anwachsen der Bevölkerung möglichen einzelnen Durchführungsmaßnahmen 
und der Erhöhung des Lebensstandards mit sich, aufzählen, sondern muß sie sich mit einer allge
daß landwirtschaftlicher Boden mehr und mehr meinen Umschreibung begnügen, die jedoch durch 
als Wohnungs- und Erholungsraum, Industrie- ihre Einordnung in den Aufgabenbereich der 
standort und Verkehrsfläche in Anspruch ge- Bodenreform soweit genügend bestimmt ist, daß 
nommen wird. sie eine Beurteilung und Wertung der rechtlichen 

Im ländlichen Lebens- und Wirtschaftsraum ,un.d wirtschaftlichen Zulässi.gkei.t, Zwe~mäßig
sind somit heute mannigfaltige Entwicklungs- kelt und _ ?urchführbarkelt Jeder emzelnen 
und Ordnungsaufgaben zu erfüllen. Bei der M~ß~ahmc 1m Zusammenlegungsverfahren er
Lösung dieser komplexen Probleme kommt, der moghcht. 
Zusammenlegung erstrangige Bedeutung zu. Im Abs. 2 werden bestimmte Aufgaben der 
Wurde früher die Zusammenlegung statisch be- Zusammenlegung hervorgehoben, die nach den 
trachtet und als Mittel angesehen, die Mängel I Erfahrungen der Praxis in der Regel und vor 
der bestehenden Flureinteilung als überreste der allem zu erfüllen sind. Ihnen gemeinsam ist das 
alten Agrarverfassung zu beseitigen, muß sie Ziel, alle Nachteile abzuwenden, zu mildern 
heute dynamisch als Entwicklungs- und Ord- oder zu beheben, die entweder durch Mängel der 
nungsfaktor im gesamten ländlichen Lebens- Agrarstruktur oder durch Maßnahmen im a11-
und Wirtschaftsraum beurteilt werden. gemeinen öffentlichen Interesse verursacht wer-

Die vorliegende Novelle will durch die Zu- den. Was hiebei unter Mängel der Agrarstruk
sammenlegung eine umfassende Neuordnung des tur oder Maßnahmen im allgemeinen öffent
ländlichen Grundbesitzes herbeiführen, Maß- lichen Interesse zu verstehen ist, wird an Hand 
nahmen im allgemeinen öffentlichen Interesse von Beispielen erläutert. 
entsprechend berücksichtigen und koordinieren" Die im Abs. 3 enthaltene Begriffsbestimmung 
die Parteien zu einer aktiveren Mitarbeit heran- gilt nur für den Bereich des Zusammenlegungs
ziehen und diese Ziele in einem einfacheren und rechtes. Sie erfaßt im einzelnen vor allem Äcker, 
schnelleren Verfahren erreichen. Wiesen, Weiden, Alpen, Gemüse- und Obstgär

B. Besonderer Teil 

Zu Z. 1: 

Zu § 1: Hier werden die Ziele und Aufgaben 
der Zusammenlegung umschrieben. Oberstes Ziel, 
das allen agrarstrukturellen Verbesserungsmaß
nahmen gemeinsam ist, stellt die Schaffung und 
Erhaltung einer leistungsfähigen Landwirtschaft 
dar. Im Interesse dieses Zieles hat die Zusammen
legung als Angelegenheit und Maßnahme der 
Bodenreform im Sinne des Art. 12 Abs. 1 Z. 5 
B.-VG. für sich allein oder zusammen mit ande
ren Maßnahmen der Bodenreform (§ 10 
Abs. 5) -.:.. wie zum Beispiel Teilung und Regu
lierung agrargemeinschaftlicher Grundstücke, Re
gulierung, Ablösung und Sicherung von 
Nutzungsrechten, landwirtschaftliche Siedlungs
maßnahmen - die Besitz-, Benützungs- und 
Bewirtschaftungsverhältnisse im ländlichen Le
bens- und Wittschaftsraum nach neuzeitlichen 

ten, Weingärten, Wälder, Ent- -und Bewässerungs-
gräben, Wirtschaftswege, Viehtriebswege; Riesen, 
Lagerplätze, Druschplätze; weiters aber auch 
Wohn- und Wirtschaftsgebäude samt Hofräumen. 
Wenn auch eine, land- oder forstwirtschaftliche 
Nutzung zunächst in der Bebauungs- und Ab
erntungsmäglichkeit eines Grundstückes zu er
blicken ist, so müssen doch auch Grundstücke, 
auf denen sich Wohngebäude, Wirtschaftsge
bäude oder Hofräume eines land- oder forst
wirtschaftlichen Betriebes befinden, als land- oder 
forstwirtschaftliche Grundstücke 'gewertet wer
den. Denn auch diese Gebäude oder Hofräume 
stehen mit der land- oder forstwirtschaftlichen 
Produktion in einem unmittelbaren Zusammen
hang, ja in der Mehrzahl der Fälle stellen sie 
sogar eine der wichtigsten Voraussetzungen für 
die Möglichkeit einer solchen Produktion dar. 
Schließlich fallen unter die Begriffsbestimmung 
auch Grundflächen, die außer Kultur, stehen. 
Grundflächen jedoch, die der Erzeugung von 
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Pflanzen im Rahmet} eines 'gewerblichen Betriebes 
dienen, zählen nicht zu den land- und forstwirt
schaftlichen Grundstücken im Sinne dieses Ge
setzes. 

Zu § 2: Das Zusammenlegungsgebiet ist jenes 
Gebiet, in dem die Neueinteilung und Neuord
nung des land- und forstwirtschaftlichen Grund
besitzes durchgeführt wird. Bisher war die Fest
legung des Zusammenlegungsgebietes auf ganze 
Katastralgemeinden oder Teilen von solchen ab
gesteIlt. Nunmehr wird darauf Rücksicht ge
nommen, daß die Erreichung der Ziele der Zu
sammenlegung in erster Linie eine durch wirt
schaftliche Zusammenhänge bedingte Gebietsbe
grenzung erfordert. Bei der Bestimmung und Be
grenzung des Zusammenlegungsgebietes wird also 
die Behörde zu beachten haben, daß die Ziele der 
Zusammenlegung möglichst vollkommen erreicht 
werden. Deshalb wird in der Regel ein möglichst 
großes Gebiet der Zusammenlegung zu unter
ziehen sein. Dadurch können zum Beispiel ein 
ausreichendes Wege- und Gewässernetz angelegt 
und eine zweckmäßige Neuverteilung des länd
lichen Grundbesitzes vorgenommen werden. 

Die Vorschrift des Abs. 1 erstreckt sich nicht 
nur auf die äußere Begrenzung des Zusammen
legungsgebietes; sie ermöglicht auch, eine innere 
Grenze zu ziehen. So können schon bei der Fest
legung des Zusammenlegungsgebietes einzelne 
Grundstücke oder zusammenhängende Flächen, 
die zum Beispiel bereits ausreichend arrondiert 
oder verbaut sind oder gewerblichen Zwecken 
dienen, aus Gründen der Zweckmäßigkeit und 
Vereinfachung des Verfahrens ausgeschlossen 
bleiben. 

Im Abs. 2 wird aIlgemein ausgesprochen, daß 
alle Grundstücke, die innerhalb des Zusammen
legungsgebietes liegen, Gegenstand ,der Zusam
menlegung sind, wobei es gleichgültig ist, ob sie 
land- oder forstwirtschaftlich genutzt werden 
oder nicht. Daraus folgt aber noch nicht, daß 
alle diese Grundstücke im Zuge des Verfahrens 
auch tatsächlich zusammengelegt und neu ver
teilt, verlegt oder einem anderen zugewiesen 
werden. Diese Bestimmung besagt nur, daß 
alle - wie immer beschaffenen - Grundstücke 
inn~rhalb des Zusamenlegungsgebietes potentielle 
Objekte der Zusammenlegung sind. Die land
oderforstwirtschaftlichen Grundstücke sind schon 
auf Grund ihrer Beschaffenheit Objekte der Zu
sammenlegung und können von der Behörde 
auch gegen den Willen der Eigentümer ent
sprechend den gesetzlichen Bestimmungen der 
Zusammenlegung unterzogen werden. Bei 
Grundstücken ohne land- oder forstwirtschaft
lichen Charakter kann dies grundsätzlich nur 
mit Zustimmung ihrer Eigentümer erfolgen (§ 4 
Abs. 8, 1. Satz). Ob dies aber im Zuge des Ver
fahrens auch tatsächlich geschieht, hängt von den 
Zielen der Zusammenlegung und damit vom 

Inhalt der für das betreffende Zusammenlegungs
gebiet geplanten Neuordnung ab. 

Auch Grundstücke im verbauten Ortsgebiet, 
sofern es zum Zusammenlegungsgebiet gehört, 
können Gegenstand der Zusammenlegung sein. 
Damit wird es zum Beispiel möglich, die für die 
Erschließung der Feldflur geschaffenen gemein
samen Anlagen, insbesondere Wirtschaftswege, 
bis an das Dorf heranzuführen, Qeue Ausgänge 
aus dem Dorf zu schaffen und Verbesserungen 
im Ortsgebiet durchzuführen, die den Zielen der 
Zusammenlegung (§ 1) dienen, wie Verbesserung 
von Zufahrten, Auflockerung beengter Orts
und Hoflagen, Grenzveränderungen U. dgI. 

Zu § 3: Die Bewertung ist eine wesentliche 
Grundlage des Zusammenlegungsverfahrens und 
zählt zu den wichtigsten Aufgaben der Agrar
behörde. Nach den Grundsätzen für die Neu
ordnung des Zusammenlegungsgebietes ist jeder 
Eigentümer von Grundstücken, die der Zusam
menlegung unterzogen werden, entsprechend dem 
Werte seiner in das Verfahren einbezogenen 
und zusammengelegten Grundstücke. wieder in 
Grund und Boden abzufinden (§ 4 Abs. 2). 
Weiters ist jedem Eigentümer von Grundstücken 
ohne land- oder forstwirtschaftlichen Charakter, 
die für bestimmte Zwecke der Zusammenlegung 
in Anspruch genommen werden, der hiedurch 
entstehende Flächenverlust in erster Linie durch 
Zuteilung einer Ersatzfläche auszugleichen (§ 4 
A'bs. 8, 3. Satz). 

Gegenstand der Bewertung sind alle Grund
stücke im Zusammenlegungsgebiet, ,sofern sie 
der Zusammenlegung unterzogen oder für die 
Zusammenlegung in Anspruch genommen wer
den. Dazu zählen zunächst alle land- und Jorst
wirtschaftlichen sowie alle übrigen Gnmdstücke, 
die der Zusammenlegung unterzogen, also zu
sammengelegt und neu verteilt, verändert, ver
legt oder einem anderen zugewiesen werden. 
Weiters gehören hiezu jene Grundstücke ohne 
land- oder forstwirtschaftlichen Charakter, die 
im notwendigen Ausmaß für Grenzänderungen 
und für die Herstellung gemeinsamer Anlagen 
in Anspruch genommen werden. 

Die Novelle enthält keine Vorschriften für die 
Wertfeststellung. Sie überläßt die nähere Rege
lung der Ausführungsgesetzgebung und folgt da
mit der bisherigen Rechtslage. Die Novelle be
stimmt lediglich, daß der Wertfeststellung ent
weder die Erklärungen der Grundstückeigen
tümer, sofern sie den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechen, oder die Ergebnisse einer amtlichen 
Sdlätzung zugrunde zu legen sind. Eine solche 
amtliche Schätzung kann bereits erfolgt sein, wie 
zum Beispiel eine Bodenschätzung durch die Fi
nanzbehörde, oder sie wird erst durchgeführt, 
was dann regelmäßig durch die Agrarbehörde im 
Zuge des Zusammenlegungsverfahrens geschehen 
wird. 
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Die Vorschrift des Abs. 2 hält den bisherigen 
Rechtszustand nach dem alten § 4 Abs. 2 auf
recht. Es wird lediglich der Vorrang einer all
fälligen Parteienvereinbarung festgestellt. 

Zu § 4: Die Aufgaben und Ziele der Zusam
menlegung sind im § 1, dargestellt. Die dort ver
langte umfassende Neuordnung des gesamten Zu
sammenlegungsgebietes erfordert einerseits die 
Bedachtnahme auf die Interessen der Allgemein
heit, mögen diese in allgemeinen volkswirtschaft
lichen, besonderen agrarpolitischen oder landes
kulturellen Erkenntnissen oder Forderungen be
gründet sein, und andererseits die Bedachtnahme 
auf die Interessen der Parteien an der Erhaltung 
und betriebswirtschaftlidlen Verbesserung ihres 
Besitzes. 

befreit werden,' wenn sie von der Anlage keinen' 
oder nur einen geringfügigen Vorteil hat., Unter 
gemeinsamen Anlagen werden wie bisher grund'" 
sätzlich alle Anlagen verstanden, die zur zweck
mäßigen Erschließung und Bewirtschaftung der 
Grundstücke notwendig sind oder sonst die Ziele 
der Zusammenlegung fördern und einer Mehr
heit von Parteien dienen, wie zum Beispiel Wege, 
Brücken, J;:nt- oder Bewässerungsanlagen, Wind
schutzanlagen. Bei der Ermittlung des Abfin
dungsanspruches sind schließlich auch Bodenwert- , 
änderungen zu berücksichtigen, die sich im Laufe 
des Verfahrens Zum Beispiel durch Bodenverbes
serungen, aber auch durch Elementarereignisse 
ergeben. 

Die Grundabfindung für eine Partei hat aus 
Grundstücken zu bestehen, die möglichst groß, 

Der Abs. 1 steckt den großen Rahmen für die günstig ausgeformt und ausreichend durdl Wege 
Neuordnung ab. Er verpflichtet die Behörde zu- erschlos.sensind. Diese Grundstücke haben weiters 
nächst, gleidlsam in Erfüllung eines obersten Ge- hinsichtlich Lage, Kulturgattung, Bonität, Ge
botes, eine Gesamtlösung in rechtlicher und wirt- ländeverhältnissen u.' dgl. den alten Grund
schaftlicher Hinsicht anzustreben und in diesem stücken insoweit zu entspredlen, daß bei ord-" 
Rahmen die Bedingungen für eine organische urid nungsgemäßer Bewirtschaftung ohne erhebliche 
geordnete Weiterentwicklung sowohl des ge sam- Betriebsumstellung ein größerer oder -zumindest 
ten Wirtschaftsraumes als auch der Betriebe zu ein gleicher Wirtschaftserfolg wie bisher erzielt 
schaffen. Es handelt sidl hier um eineagrarpoli- werden kann. Diese Forderungen gelten jedoch 
tische und auch raumordnende Planungsaufgabe. nicht unbedingt, sondern nur soweit, als sie mit 
Im einzelnen hat die Behörde bei der Durch- den Zielen der Zusammenlegung bei Abwägung 
führung dieser Planung auf die im § 1 dargestell- der Interessen aller Parteien untereinander ver
ten Aufgaben und' Ziele der Zusammenlegung einbar sind. Im Gegensatz zu Abs. 1, der eine 
Bedacht zu nehmen, die Interessen der einzelnen Int:eressenabwägung zwischen den Parteien und 
Parteien einerseits und der Allgemeinheit ander-I der Allgemeinheit verlangt, wird hier im Abs. 5 
seits gegeneinander abzuwägen sowie neuzeitliche eine Interessenabwägung zwischen den einzelnen 
betriebswirtschaftliche Erkenntnisse zu berück-' Parteien gefordert. Auf keinen Fall darf aber 
sichtigen. ' einer' Partei gegen ihren Willen eine Grundabfin

In Abs. 2 bis 7 werden die Interessen und 
Rechte der Parteien, das ist im Sinne des § 13 
Abs. 1 der Eigentümer der Grundstücke, die der 

dung zugeteilt werden, die - so wie bisher -
eine vollständige Umstellung des Wirtschafts
betriebes zur Folge hätte. 

Zusammenlegung unterzogen werden, gewahrt. Jeder Partei kann auch mit ihrer Zustimmung 
Jede Partei hat Ansprudl, eine Grundabfindung _ der Abfindungsanspruch - zur Gänze oder zum 
zu erhalten, das heißt, ,entsprechend dem Werte Teil - durch eine Geldabfindung abgegolten 
ihrer Altgrundstücke wieder mit Grundstücken werden. Der hiedurch anfallende Grund ist für 
abgefunden zu werden; allerdings ist dieser An~ die Neuordnung des Zusammenlegungsgebietes 
spruch nicht unbedingt, denn jede Partei muß zu verwenden, zum Beispiel für die Herstellung 
- wenn es die Neugestaltung des Zusammen- gemeinsamer Anlagen oder für die Durchführung 
legungsgebietes erfordert - verhältnismäßig zu von Maßnahmen im allgemeinen öffentlichen 
der Grundaufbringung für die gemeinsamen An- Interesse. Die Gewährung einer ,Geldabfindung 
lagen - sofern deren Gruridbedarf nicht bereits ist weiters nur zulässig, wenn außerdem alle Per
durch vorhandene Anlagen oder durch anfallen- sonen, denen an den Altgrundstücken persönlidle 
den Grund (vgl. Abs. 3) gedeckt ist - beitragen Dienstbarkeiten, Ausgedings-, Vorkaufs- oder 
und auch für einen Unterschied zwischen ihrem Wiederkaufsrechte zustehen, ausdrücklich zustim
Abfindungsanspruch und dem Wert ihrer Grund- men. Die Möglichkeit, nunmehr einer Partei mit 
abfindung einen Geldausgleichannehmen, der ihrer Zustimmung eine Geldabfindung zu gewäh
jedoch 5 v. H. des Wertes ihres Abfindungs- ren, statt ihr eine Grundabfindung zuzuteilen, 
anspruches riidlt übersteigen darf. Diese, Ein- stellt gegenüber der geltenden Rechtslage eine 
schränkungen des Abfindungsanspruches bestan- wesentliche, Verbesserung dar. Neben einer Ver
den im wesentlichen schon nach der bisherigen besserung der Agrarstruktur durch die Verwen
Rechtslage. Eine Partei kann allerdings von der dung des hiebei anfallenden Grundes werden 
Grundaufbringung für die gemeinsamen Anlagen auch günstigere Voraussetzungen für eine inten-
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sivere Zusammenlegung und Beschleunigung des dingung·· - bereits mit der Anordnung der vor
Verfahrens geschaffen (Schaffung wirtschaftlicher läufigen übergabe. In beiden Fällen liegt somit 
Betriebsgrößen, Verringerung der Zahl der auf Seite der übernehmer der Grundabfindungen 
Grundabfindungen und der Besitzkomplexe, er- kraft ausdrücklicher gesetzlicher Anordnung ein 
leichterte Durchführung öffentlicher Maßnahmen außerbücherlicher Eigentumserwerb vor . 

. u. dgl.). d f I d ß Im Abs. 2 wird der Grun satz estge egt, a 
Während sich Abs. 2 bis 7 vorwiegend mit die Abfindung jeder Partei - ganz gleich, ob 

den land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken Grundabfindung oder Geldabfindung - in redlt
als den Hauptobjekten der Zusammenlegung be- licher Hinsicht an die Stelle der Altgrundstücke 
schäftigen, behandelt Abs. 8 eine besondere tritt. Dieser Grundsatz bedeutet somit, daß die 
Gruppe der land- und forstwirtschaftlichen Rechte, die an den Altgrundstücken bestanden, 
Grundstücke, nämlich die Hofstellen, sowie jene fortbestehen und weiterhin denselben Personen 
Grundstücke, die einen land- oder forstwirtschaft- zustehen, die diese Rechte bisher an den Alt
lichen Charakter nidlt besitzen. Unter Hofstellen grundstücken .hatten. Diesen dritten Personen 
sind hier - entsprechend der herrschenden Auf- gegenüber ist nur eine Knderung in der Sache 
fassung - jene Grundstücke mit Wohn- und eingetreten, insofern die Rechte jetzt auf die 
Wirtschaftsgebäuden samt Hofräumen zu verste- Grundabfindungen übergegangen sind oder den 
hen, die das wirtschaftliche Zentrum des land- . Rechten jetzt die Geldabfindung haftet. Der hier 
oder forstwirtschaftlidlen Betriebes, den Sitz der festgelegte Grundsatz gilt allgemein sowohl für 
Betriebsführung darstellen. Die im Abs. 8, 1. Satz, den privatrechtlichen als auch für den öffentlich.:.. 
genannten Grundstücke dürfen grundsätzlich nur rechtlichen Bereich. Ausnahmen können nur ein
mit Zustimmung ihrer Eigentümer der Zusam- treten, wenn eine gesetzlidle Vorsmrift etwas 
menlegung unterzogen werden. In diesem Falle anderes bestimmt, wie zum Beispiel der § 6 hin
sind auch auf sie die Vorsmriften der Abs. 2 bis 7 sichtlich der Grunddienstbarkeiten, Reallasten 
entsprechend anzuwenden. Gegen . den Willen und Bauremte, oder wenn die abgefundene Par
ihrer Eigentümer dürfen sie - allerdings nur im tei mit den Beremtigten eine entspremende Ver
notwendigen Ausmaß - für Grenzänderungen einbarung getroffen hat. Bei allen Remten, die 
oder die Herstellung gemeinsamer Anlagen, zum auf die Abfindung übergehen, bedarf es keiner 
Beispiel Verbreiterung von Wirtsmaftswegen, in Neuregelung der Rechtsverhältnisse. Jedom ist 
Ansprum genommen werden, sofern einer sol- im Abs. 3 vorgesehen, daß bei verschiedener Be
men, im Interesse der Zusammenlegung getrof- lastung eines Altbesitzes die Behörde Teilabfin
fenen Maßnahme andere öffentliche Interessen, dungen für die versmieden belasteten Altgrund
wie zum Beispiel solme der Eisenbahnverwaltung, stücke festzustellen hat. 
nimt entgegenstehen. Der Grundstückseigentümer 
hat für den hiedurch entstehenden Flächenver
lust eine entsprechende Ersatzfläche zu erhalten; 
kann eine soldle Ersatzfläche nidlt zugeteilt 

werden, so ist iluf der Grundlage des Verkehrs
wertes der beansprumten Fläme eine Geldent
smädigung zu gewähren. Ebenso wie bei der 
Grund- und Geldabfindung treten aum hier die 
Ersatzfläche und die Geldentschädigung hinsimt
lich aller Remtsbeziehungen zu dritten Personen 
an die Stelle der in Ansprum genommenen 
Fläme. 

Zu § 5: Der Abs. 1 befaßt sich - ebenso wie 
der § 11 Abs. 2 - mit der wichtigen Frage, 
wann das Eigentum an den Grundabfindungen 
auf die übernehmer übergeht. Hiebei ist der 
Umstand entsdleidend, ob die Agrarbehörde im 
Sinne des § 11 Abs. 1 vor der Erlassung des 
Zusammenlegungsplanes die vorläufige über
nahme der Grundabfindungen angeordnet hat. 
Wurde diese vorläufige übernahme nimt ange
ordnet, dann geht das Eigentu~ an den Grund
abfindungen mit der Rechtskraft des Zusammen
legungsplanes auf die übernehmer über. Andern
falls erfolgt der Eigentumsübergang gemäß § 11 
Abs. 2 - allerdings unter einer auflösenden Be-

Zu § 6: Hier wird eine Ausnahmebestimmung 
zu dem im § 5 Abs. 2 festgelegten allgemeinen 
Grundsatz behandelt. Diese Ausnahmebestim
mung bezieht f sidl nur auf den privatredltlimen 
Bereich. 

Es entsprimt der Zielsetzung und dem Wesen 
der Zusammenlegung, daß. bei der Neuordnung 
des Zusammenlegungsgebietes Grunddienstbar
keiten und Reallasten möglichst weitgehend be
seitigt werden sollen. Zu diesem Zweck kann das 
Gesetz die bestehenden Grunddienstbarkeiten 
und Reallasten grundsätzlich aufremt erhalten 
und sie nur in jenen Fällen, in denen sie infolge 
der Zusammenlegung wirtsdlaftlim entbehrlidl 
werden, durch die Behörde ausdrücklim aufheben 
lassen. Dieser Weg wurde bisher beschritten; er 
hat jedoch in der Praxis zu Remtsunsicherheit 
geführt. Außerdem haben die praktisdlen Er
fahrungen gezeigt, daß die Zahl der entbehrlim 
werdenden Remte wesentlidl größer ist als die 
Zahl der aufremt zu erhaltenden Redlte. Die 
Novelle beschreitet deshalb einen anderen Weg. 
Sie erklärt nunmehr alle Grunddil;!nstbarkeiten 
und Reallasten grundsätzlich für aufgehoben und 
verpflichtet die Behörde, jene Grunddienstbar-
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keiten und Reallasten, die im öffentlichen Inter- Ausnahme eIniger 'Landesgesetze - haben diese 
.esse oder aus wirtschaftlichen Gründen weiterhin Frage nicht geregelt. Nunmehr soll für das ge
notwendig sind, ausdrücklich aufrecht zu halten. samte Bundesgebiet zumindest in den Grund
Ebenso wird die Behörde - entsprechend der zügen eine Regelung getroffen werden. Damit 
bisherigen Rechtslage - Grunddienstbarkeiten wird gleichzeitig die Stellung der Parteien im 
und Reallasten dort neu zu begründen haben, Zusammenlegungsverfahren stärker ausgebaut 
wo sie im öffentlichen Interesse oder aus wirt- und gegenüber der bisherigen Rechtslage weit~ 
schaftlichen Gründen notwendig werden. Künftig gehend verbessert. An die Stelle der bloßen Mit
wird also der Zusammenlegungsplan, der über wirkung bei der Einleitung des Verfahrens tritt 
das Ergebnis der Zusammenlegung zu erlassen ist, jetzt im Rahmen der Zusammenlegungsgemein
zum Ausdruck bringen, welche Grunddienstbar- schaft die tätige Mitwirkung an der Durchfüh
keiten und Reallasten nach der Neuordnung des rung der Zusammenlegungsmaßnahmen. 
Zusammenlegungsgebietes bestehen. Die entschä- Die Zusammenlegungsgemeinschaft faßt alle 
digungslose Aufhebung wirtschaftlich nicht not- Eigentümer der Grundstücke, die der Zusammen
wendiger, somit entbehrlich gewordener Grund- legung unterzogen werden, zu einer juristischen 
dienStbarkeiten und Reallasten entspricht der bis- Person zusammen. Grundstücke, die der Zusam
herigen Rechtslage. menlegung unterzogen werden, sind alle Grund-

Die besondere Behandlung des Ausgedinges ist stücke im Zusammenlegungsgebiet, die im Ver
in dem Versorgungscharakter dieses Rechtsinsti- fahren tatsächlich zusammengelegt und neu ver
tutes begründet. Beim Ausgedinge tritt somit teilt, verändert, verlegt oder einem anderen zu
grundsätzlich die Grundabfindung an die Stelle gewiesen werden. Nur die Eigentümer dieser 
der bisher vom Ausgedinge erfaßten Altgrund- Grundstücke sind Mitglieder der Zusammen
stücke (§ 5 Abs. 2). Die Gewährung einer Geld- legungsgemeinschaft. Andere Personen, wie zum 
abfindung an Stelle einer Grundabfindung ist im Beispiel die Eigentümer von Grundstücken, die 
Falle des Bestehens eines Ausgedinges nur mög- im Sinne des § .4 Abs. 8 für einzelne, ganz be
lich, wenn der Ausgedingsberechtigte damit ein- stimmte Maßnahmen in Anspruch genommen 
verstanden ist (§ 4 Abs. 3). werden, oder die Eigentümer von Altgrund-' 

Das Baurecht als das dingliche, veräußerliche 
und vererbliche Recht, auf oder unter der Boden
fläche eines Grundstückes ein Bauwerk (zum Bei
spiel Keller) zu haben, bedarf ebenfalls auf Grund 
seines besonderen Charakters einer Ausnahme
bestimmung. Danach geht das Baurecht auf jene 
Grundabfindung über, die nach ihrer Lage dem 
Altgrundstück entspricht, an dem das Baurecht 
bestellt wurde. 

Zu den aufrecht gehaltenen oder aufrecht 
bleihenden Belastu~gen zählen vor allem solche 
in den Angelegenheiten des Bergbaues, Forst
rechtes, Naturschutzes, Wasserrechtes, der Boden
reform, Eisenbahnen, Straßen und Elektrizitäts
versorgungsanlagen. 

Zu § 7: Diese Vorschrift hält den bisherigen 
Rechtszustand nach dem alten § 7 weiterhin auf
recht. Lediglich die Bestimmung des alten § 7 
Abs. 3 wurde fallengelassen, weil ihr eine prak
tische Bedeutung nicht zugekommen ist. 

Zu § 8: Die Durchführung der Zusammen
legung erfordert den kombinierten Einsatz von 
Kapital und Arbeit. Die finanziellen Aufwendun
gen für die Neuordnung des Zusammenlegungs
gebietes sind erheblich. Sie müssen teils durch 
Eigenleistungen .der Parteien, teils durch Gewäh
rung öffentlicher Geldmittel aufgebracht werden. 
Weiters sind beträchtliche Sach-und Arbeits
leistungen notwendig. Diese Umstände bedingen 
eine Ordnung der Rechtsstellung der Gesamtheit 
der Parteien. Die bisher erlassenen Gesetze - mit 

stücken, die zur Gänze eine Geldabfindung er
h~lten, gehören der Zusammenlegungsgemein
schaft nicht an. Diese unterschiedliche Behandlung 
ist gerechtfertigt, weil einerseits die Zusammen
legung die planmäßige Neuordnung des land
und forstwirtschaftlichen Grundbesitzes bezie
hungsweise der land- und forstwirtschaftlichen 
Betriebe zum Ziel hat und weil andererseits der 
Aufgabenbereich der Zusammenlegungsgemein
schaft die Durchführung von Einzelrnaßnahmen 
umfaßt, die sich aus dieser planmäßigen Neuord
nung im Bereich der Land- und Forstwirtschaft 
ergeben. Die oben erwähnten Personen besitzen 
keine der Zusammenlegung unterzogenen Grund
stücke oder scheiden während des Verfahrens aus 
dem Kreis der land- und forstwirtschaftIichen 
Grundeigentümer aus. 

Die Zusammenlegungsgemeinschaft besitzt 
Rechtspersönlichkeit. Sie hat die aus der Zusam
menlegung sich ergebenden Einzelmaßna.hmen 
im Auftrag und' unter Aufsicht der Behörde 
durchzuführen. Sie zählt bestimmte Personen mit 
gemeinschaftlichen wirtschaftlichen Eigenschaften 
und Zielen kraft Gesetzes zu ihren Mitgliedern. 

Die Einzelrnaßnahmen, die die Zusammen
legungsgemeinschaft durchzuführen hat, sind viel
fältig und umfangreich. Um die Zusammenlegung 
nach neuzeitlichen betriebswirtschaftlichen Ge
sichtspunkten voll nutzbar zu machen und um 
die Bedingungen für eine organische und geord
nete Weiterentwicklung der einzelnen Betriebe 
sowie des Wirtschaftsraumes zu schaffen, müssen. 
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Wege, Gräben und andere gemeinschaftliche An
lagen geschaffen, Bodenverbesserungen' u. dgl. 
durchgeführt werden. Die Zusammenlegungs
gemeinschaft kannhiefür ihre Mitglieder zu 
Sach-, Arbeits- und Geldleistungen heranziehen. 
Sie kann aber auch die Durchführung von Ein
zelmaßnahmen an einschlägige Unternehmer ver
geben, Maschinen und Geräte. mieten, Darlehen 
aufnehmen und sich schließlich auch um öffent
liche Mittel bewerben. Zur Erfüllung der daraus 
resultierenden' Verpflichtungen kann sie wieder 
ihre Mitglieder heranziehen. 

Die Zusammenlegungsgemeinschaft erfaßt 
einen lediglich nach dem generellen Merkmal des 
Grundeigentums in einem bestimmten Gebiet 
bestimmbaren Personenkreis. Sie wird daher 
folgerichtig von der Behörde mit Verordnung 
gegründet. Sie besteht so lange, bis sie alle ihre 
Aufgaben, insbesondere alle finanziellen Ver
pflichtungen, erfüllt hat. Sie kann deshalb auch 
noch nach Abschluß des Zusammenlegungsver
fahrens fortbestehen. Sie wird schließlich von 
der Agrarbehörde mit Verordnung aufgelöst. 

Zu § 9: Wird ein Zusammenlegungsverfahren 
im Zusammenhang mit Maßnahmen im allge
meinen öffentlichen Interesse durchgeführt, so 
gelten grundsätzlich die gleichen Vorschriften wie 
sonst. Zusätzlich kommen folgende _ Sonderbe
stimmungen in Betracht: 

1. Den Gebietskörperschaften und den Unter
nehmen, die die öffentliche Maßnahme durch
führen und zu deren Gunsten ein Enteignungs
recht besteht, wird die Parteistellung ausdrück
lich zuerkannt. 

2. Die für die Durchführung der öffentlichen 
Maßnahme erforderliche Grundfläche muß im 
Zusammenlegungsverfahren zur Verfügung 
stehen. Dem kann wie folgt entsprochen werden: 
Die Gebietskörperschaft oder das Unternehmen 
selbst bringen die Grundfläche in das Zusammen
legungsverfahren ein. Es handelt sich hier um 
Flächen, die sie bereits in ihrem Eigentum haben 
und die im - ursprünglichen oder erweiter
ten - Zusammenlegungsgebiet liegen. Sollte~ 
diese Flächen nach ihrer Beschaffenheit oder Lage 
nicht dazu bestimmt sein, unmittelbar für die 
öffentliche Maßnahme verwendet zu werden, so 
müssen sie jedenfalls als Grundabfindung ge
eignet sein. Besitzen sie im Zusammenlegungs
gebiet keinen oder zu wenig Grund und können 
sie sich den erforderlichen Grund auch nicht ver
schaffen, so können sie bei der Behörde den An
trag stellen, den nötigen Grund im Zusammen
legungsverfahren aufzubringen. Die Behörde 
kann einem solchen Antrag nur entsprechen, 
wenn durch die Grundaufbringung die Gesetz
mäßigkeit der Abfindungen der Parteien nicht 
beeinträchtigt wird. Die erforderliche Grund
fläche wird somit in der Regel nur aufgebracht 

werden können, wenn Parteien an Stelle einer 
Grundabfindung eine Geldabfindung verlangen, 
wodurch Grund anfällt, oder wenn der erforder- . 
liche Grund im Rahmen des zulässigen Geldaus
gleiches (§ 4 Abs. 4) beschafft werden kann. Die 
verschiedenen Möglichkeiten der Grundaufbrin
gung können auch miteinander verbunden wer
den. Die Gebietskörperschaft oder dis Unter
nehmen hat die Grundflächen, die durch das Zu
sammenlegungsverfahren zur Verfügung gestellt 
werden, mit dem Betrag zu bezahlen, der ent
weder mit der Zusammenlegungsgemeinschaft 
vereinbart wurde oder der - mangels einer 
solchen Vereinbarung - im Falle der Enteignung 
nach den für die Ermittlung der Entschädigung 
maßgebenden Rechtsvorschriften gezahlt werden 
müßte. Diese Bezahlung erfolgt an die Zusam
menlegungsgemeinschaft als der körperschaft
lichen Zusammenfassung der Gesamtheit der 
Parteien. Die Zusammenlegungsgemeinschaft hat 
das Geld zur Bezahlung der Geldabfindung der 
Parteien, die durch ihren Verzicht auf Grund
abfindung zur Grundaufbringung beigetragen 
haben, oder der Geldausgleiche zu verwenden 
oder mit den Beitragsleistungen der Mitglieder 
im Wege der Gutschrift zu verrechnen. 

Die Gebietskörperschaft oder das Unter
nehmen hat schließlich auch jene Kosten des Zu
sammenlegungsverfahrens, das heißt, die reinen 
Verfahrenskosten und die Ausführungskosten, 
zu tragen, ,die notwendig sind, um die durch die 
öffentliche Maßnahme drohenden oder verur~ 
sachten Nachteile abzuwenden, zu mildern oder 
zu beheben. Diese Kosten werden umso niedriger 
sein, je früher die Gebietskörperschaft oder das 
Unternehmen mit der Behörde zu einer Zu
sammenarbe'it hinsichtlich der Durchführung der 
öffentlichen Maßnahme kommt. ' 

Das zugunsten der Gebietskörperschaft oder 
des Unternehmens bestehende Enteignungsrecht 
wird durch die Novelle nicht berührt. Von ihm 
kann auch ungeachtet des Zusammenlegungsver. 
fahrens Gebrauch gemacht werden. 

Die Vorschrift des § 9' bringt sowohl für die 
Parteien und die Landwirtschaft überhaupt als 
auch für die enteignungsberechtigten Gebiets
körperschaften (Unternehmen) und die Allge
meinheit wesentliche' Vorteile: 

Die Heranziehung ländlichen Grundbesitzes in 
größerem Umfang für öffentliche Maßnahmen 
schädigt regelmäßig die Bewirtschaftung aller 
anderen Grundstücke der betreffenden Flur,. ins· 
besondere hinsichtlich der Erschließungsmöglich. 
keit und der Vorflutvelihältnisse. Wenn auch der 
Schaden des einzelnen Eigentümers mit Geld 
weitgehend abgegolten werden kan-n, so bleibt 
doch der allgemeine wirtschaftliche Schaden für 
die anderen Grundstückseigentümer und die 
Landwirtschaft überhaupt weiter bestehen. Nur 
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im Zusammenlegungsverfahren können die Ver
luste landwirtschaftlichen Kulturbodens ausge
glichen, von den durch eine öffentliche Maß
nahme unmittelbar betroffenen uIid in ihrer 
Existenz bedrohten ,Bauern auf einen größeren 
und damit auch wirtschaftlich Stärkeren Per
sonenkreis verteilt und an Stelle der durch die 
öffentliche Maßnahme durchschnittenen Wege 
und Vorfluter neue geschaffen oder die Grund
stücke so zusammengelegt werden, daß diese 
Nachteile weitgehend wegfallen. 

Auf der anderen Seite liegt die möglichste 
Schonung der wirtschaftlichen Bedürfnisse der 
betroffenen Bauern auch im allgemeinen öffent
lichen Interesse. Die Grundaufbringung kann im 
Zusammenlegungsverfahren durch die Behörde 
erfolgen. Durch die Verbindung der Durchfüh
rung der öffentlichen Maßnapme mit der Durch
führung eines Zusammenlegungsverfahrens er
reicht die enteignungsberechtigte Gebietskörper
schaft (Unternehmen) erhebliche Einsparungen 
nicht nur hinsichtlich des Zeit- und Arbeitsauf
wandes, sondern auch solche finanzieller Art. 
So können sich die Kosten für den Grunderwerb 
wesentlich vermind.ern; insbesondere können die 
sonst entstehenden und abzugeltenden Wirt
schaftserschwernisse durch die Zusammenlegung 
weitgehend beseitigt werden. Auch beim eigenen 
Verwaltungsaufwand und bei den Gebühren 
können Einsparungen erzielt werden. 

Zu § 10: Diese Vorschrift gibt einen überblick 
über den Gang 'des Zusammenlegungsverfahrens 
und faßt verfahrens- und materiellrechtliche Be
stimmungen zusammen. 

Das Verfahren wird von Amts wegen durch 
Verordnung eingeleitet. Die amtswegige Ein
leitung findet ihre Rechtfertigung darin, daß die 
durch die Zusammenlegung herbeizuführende 
planmäßige Neuordnung überwiegend im öffent
lichen Interesse liegt. Eine Beeinträchtigung der 
Rechtsstellung der Parteien tritt hiedurch nicht 
ein; diese wird vielmehr durch die neuen Be
stimmungen über die Zusammenlegungsgemein
schaft wesentlich verbessert und gestärkt. Die 
Grundstückseigentümer und die Landwirtschafts
kammern werden auch künftig die Einleitung 
eines Zusammenlegungsverfahrens durch eine 
entsprechende Eingabe an die Behörde herbei
führen können. pie Verfanrenseinleitung durch 
Verordnung findet ihren Grund darin, daß sich' 
die Einleitung des Zusammenlegungsverfahrens 
nicht an einen im vorhinein individuell bestimm
ten Person'enkreis, sondern an alle Grundstücks
eigentümer im Zusammenlegungsgebiet sowie 
alle übrigen Personen wendet, denen an diesen 
Grundstücken Rechte zustehen. Für diese Per
sonen bringt schon die Einleitung des Verfahrens 
Beschränkungen und .Änderungen ihrer Rechte. 
Es darf hier auch auf den gleichgeIagerten Fall 

der Erlassung von Regulierungsplänen nach den . 
Bauordnungen verwiesen werden. 

In der Einleitungsverordnung ist das Zusam
menlegungsgebiet, dessen Bestimmung und Be
grenzung der § 2 Abs. 1 regelt, festzusetzen. In 
der Verordnung können auch einstweilige Ein
schränkungen des Eigentums verfügt werden. Es 
handelt sich hier um Maßnahmen, die vor allem ' 
die .Änderung der Nutzungsart, die Herstellung, 
.Änderung und Beseitigung von Bauwerken, 
Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangterrassen 
u. dgl. sowie die Beseitigung von Pflanzen, 
Sträuchern und Bäumen betreffen können. 
Solche Maßnahmen werden fallweise notwendig 
sein, um die Durchführung der Zusammenlegung 
nicht zu erschweren. Art, Inhalt und Umfang 
dieser Ein.schränkungen werden von der Ausfüh
rungsgesetzgebung zu regeln ·sein. 

Die Planung und Durchführung der Neu
ordnung des Zusammenlegungsgebietes wird es 
manchmal erst während des, Verfahrens notwen
dig machen, Grundstücke, die außer halb des mit 
Verordnung festgelegten Gebietes liegen, 'für 
Zwecke der Zusammenlegung in Anspruch zu 
nehmen oder Grundstücke im Zusammenlegungs
gebiet, ·die für Zwecke der Zusammenlegung 
nicht in Frage kommen, aus Gründen der Ver
fahrensvereinfachung auszuscheiden. Diesen Er
wägungen' trägt der Abs. 2 dadurch Rechnung, 
daß er die nachträgliche Einbeziehung oder Aus
scheidung solcher Grundstücke zuläßt. Dies er
folgt von Amts wegen mit Bescheid, weil hier 
ganz bestimmte Grundstücke in Betracht 
kommen, deren Eigentümer der Behör·de im vor
hinein bekannt sind. 

Im Abs. 3 werden die wichtigsten Angdegen
heiten, die Gegenstand des Verfahrens sind und 
die die Grundlage für die Neuordnung dar
stellen, kurz erwähnt. Es sind dies die Fest
stellung der Grundstücke, die der Zusammen
legung unterzogen oder für die Zusammenle
gung in Anspruch genommen werden, die Fest
stellung der hiedurch betroffenen Grundstücks
eigentümer, die Erhebung des alten Besitzstan
des, die Bewertung der Grundstücke sowie die 
Anordnung und Durchführung aller Maßnahmen, 
die für die Neuordnung im einzelnen notwendig 
sind. Die Entscheidung darüber, ob über die Er~ 
gebnisse aller oder einzelner dieser Erhebungen 
ein eigener Bescheid zu erlassen sein wird, bleibt 
der Ausführungsgesetzgebung überlassen. 

Der Zusammenlegungsplan faßt die Ergebnisse 
des Verfahrens zusammen und legt die Neu
einteilung und Neuordnung des' Zusammen
legungsgebietes fest. Er ist ein Bescheid im Sinne 
des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensge
setzes - A VG. 1950. 

Uni ,den durch die Zusammenlegung herbei
geführten Erfolg zu sichern, kann die Behörde 
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im Zusammenlegungsplan auch hiezu geeignete 
Maßnahmen anordnen. 

Alle Angelegenheiten der Bodenreform ver
folgen das gleiche Ziel, nämlich die gegebenen 
ländlich·en Besitz-, Benützungs- oder Bewirt
schaftungsverhältnisses durch eine planmäßige 
Neuordnung oder Regulierung den geänderten 
sozialen oder wirtschaftlichen Anschauungen 
oder Bedürfnissen anzupassen. Ihre gemeinsame 
Behandlung in einem einzigen Verfahren ist 
ohne Zweifel geeignet, den sonst bei getrennter 
Durchführung mehrerer Verfahren entstehenden 
Aufwand an Zeit, Arbeit und Kosten zu ver
ringern. Viele tatsächlichen und rechtlichen 
Hindernisse ·die ein einzelnes Verfahren er
schweren würden, können so durch Ausgleich 

'und Anpassung der einzelnen Maßnahmen in 
einem gemeinsamen Verfahren leichter über
wunden werden .. Im besonderen können die 
Teilung agrargemeinschaftlicher Grundstücke, die 
Ablösung von Nutzungsrechten oder einzelne 
Siedlungsmaßnahmen durch eine gleichzeitig 
durchgeführte Zusammenlegung wesentlich ver
einfacht und erleichtert und umgekehrt auch die 
Zusammenlegung dadurch zweckmäßiger gestaltJt 
und erleichtert werden. Durch diese im Abs. 5 
vorgesehene Einbeziehung anderer Bodenreform
maßnanmen in die Zusammenlegung wird nur 
illre gemeinsame Behandlung in einem gemein
samen Verfahren ermöglicht. Die materiellrecht
liche Erledigung dieser anderen Angelegenheiten 
hat auch weiterhin nach den für sie geltenden 
materiellrechtlichen Vorschriften zu erfolgen. 
Die Behörde kann im Zusammenlegungsver
fahren die hiedurch notwendigen Maßnahmen 
in einem eigenen Bescheid oder im Zusammen
legungsplan verfügen. 

Zu § 11: Die Behörde kann gemäß Abs. 1 
schon vor ·der Erlassung des Zusainmenlegungs
planes den Parteien die Grundabfindungen über
geben~ um die Bewirtschaftung und Nutzung 
der Grundstücke nach der neuen Flureinteilung 
zu ermöglichen und dadurch die übergangszeit 
abzukürzen sowie Störungen des Wirtschafts
lebens .zu vermeiden. 

Der Abs. 2 befaßt sich - wie bereits zu § 5 
Abs. 1 ausgeführt wurde - mit dem außer
bücherlichen Eigentumsübergang an den Grund
abfindungen im Falle der Anordnung der vor
läufigen übergabe. Wie bereits erwähnt, geht 
in diesem Falle das Eigentumsrecht sofort mit 
der Anordnung der vorläufigen übergabe auf 
den übernehmer der Grundabfindung über, 
allerdings au,flösend bedingt, das heißt vorbehalt
lich aller Knderungen, die sIch! eventuell durch 
spätere rechtskräftige Bescheide, insbesondere im 
Instanzenzug ergeben. 

Die vorläufige übernahme ist eine wirtschaft
liche Sofortmaßnahme. Sie kann daher mit einem 

Rechtsmittel nicht angefochten werden. Den 
Parteien bleibt das Berufungsrecht gegen den Zu
sammenlegungsplan uneingeschränkt gewahrt. 

Die Behörde kann auch vor der Erlassung des 
Zusammenlegungsplanes die Geldabfindungen 
und Geldausgleiche auszahlen lassen. Auch diese 
Auszahlung hat einen vorläufigen Charakter; sie 
erfolgt nur vorschußweise. Die endgültige Ab
rechnung erfolgt nach Maßgabe der Bestim
mungen des Zusammenlegungspla.nes. 

Zu § 12: Mit dem Eintritt der Rechtskraft des 
Zusammenlegungsplanes ist die Neueinteilung 
und Neuordnung des Zusammenlegungsgebietes 
in rechtlicher Beziehung wirksam geworden. Die 
Behörde hat nunmehr die für die Neuordnung 
der Besitz-, Benützungs- und Bewirtschaftungs
verhältnisse erforderlichen Maßnahmen, soweit 
dies während des· Verfahrens noch nicht ge
schehen ist, durchzuführen und. abzuschließen. 
Dazu gehört auch die Vermarkung der neuen 
Grundstücke. Vor allem sind GrundbuCh und 
Grundkataster auf Grund der Ergebnisse des 
Zusammenlegungsverfahrens richtig zu stellen. 
Daß hier von einer Richtigstellung des Grund~ 
buches gesprochen wird, hat seinen Grund ins
besondere darin, daß der Eigentumsübergang an 
den Grundabfindungen - wie zu § 5 Abs. 1 und 
§ 11 Abs. 2 dargestellt wurde - bereits außer
bücherlich erfolgt ist. Die bücherliche Eintragung 
in Gestalt der Einverleibung ist somit nur not
wendig, damit der neue Eigentümer über die 
Grundabfindung bücherlich verfügen und sich 
gegen den Verlust seines Eigentums durch, den 
gutgläubigen Erwerb dritter Personen schützen 
kann. 

Der Abs. 2 sieht vor, daß die Behörde nach 
Anordnung der vorläufigen übernahme und vor 
dem Eintritt der Rechtskraft des Zusammen
legungsplanes die Richtigstellung des Grund
buches und des Grundkatasters veranlassen kann. 
Dadurch kann das Eigentum an den Grund-

,abfindungen, das bereits mit der Anordnung der 
vorläufigen übernahme außerbücherlich auf den 
Übernehmer der. Grundabfindung übergegangen 
ist, auch im Grundbuch einverleibt werden. Die 
Behörde darf dies aber nur tun, wenn einerseits 
ein längerer Aufschub erhebliche Nachteile herbei
führen würde und andererseits eine wesentliche 
Abänderung des Zusammenlegungsplanes auf 
Grund der eingebrachten Berufungen nicht zu 
erwarten ist. Mit dieser Regelung wird eine er
hebliche Beschleunigung des Verfahrens erzielt, 
die nicht nur den Interessen der Parteien und der 
Landwirtschaft, sondern auch der Allgemeinheit 
dient. Durch die vorzeitige Richtigstellung des 
Grun4buches und des Grundkatasters wird. er
reicht, daß die neuen Rechtsverhältnisse inner
halb kurzer Zeit geordnet sind. Infolgedessen 
wird auch die rechtliche Verfügung über die 
neuen Grundstücke erleichtert, die bisher für die 
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Grundstückseigentümer und die Behörde wäh
rend des vielfach langen Zeitraumes zwischen der 
Erlassung des Zusammenlegungsplanes und der 
Richtigstellung gehemmt war, wodurch erheb
liche Beschränkungen der Eigentumsausübung, 
größerer Zeit- und Arbeitsaufwand sowie Kosten 
herbeigeführt wurden. Eine Gefährdung der 
Rechtssicherheit, insbesondere hinsichtlich dritter 
Personen, die im Vertrauen auf den Grundbuchs
stand Rechte erworben haben, tritt nicht ein, 
weil die im § 44 Abs. 1 vorgeschriebene An
merkung der Einleitung des Zusammenlegungs
verfahrens ja die Wirkung hat, daß jedermann 
die Ergebnisse des Zusammenlegungsverfahrens 
gegen sich gelten lassen muß. 

Zu § 13:.Hier wird bestimmt, welche Personen 
am Zusammenlegungsverfahren als Parteien teil
nehmen. Damit ist die Frage, ob eine bestimmte 
Person Parteistellunghat, ausschließlich nach 
dieser Vorschrift ohne Zusammenhalt mit der 
im § 8 AVG. 1950 festgelegten allgemeinen Be
griffsbestimmung zu beurteilen. Als Parteien sind 
die Eigentümer der Grundstücke anzusehen, die 
der Zusammenlegung unterzogen werden, also 
jener Grundstücke, die zusammengelegt und neu 
verteilt, verändert, verlegt oder einem anderen 
zugewiesen werden. Im einzelnen sind dies jene 
Personen, die land- und forstwirtschaftliche 
Grundstücke als Altgrundstücke in das Verfahren 
eingebracht und dafür Grundabfindungen oder 
zum Teil Grundabfindung, zum Teil Geldabfin
dung oder nur Geldabfindung erhalten haben; 
ferner die Eigentümer von Grundstücken ohne 
land- oder forstwirtschaftlichen Charakter, die 
im Sinne des § 4 Abs. 8, 1. Satz, zugestimmt 
haben, daß ihre Grundstücke der Zusammen
legung unterzogen werden. Weiters kommt 
Parteistellung allen Personen zu, denen das Ge
setz Rechte einräumt oder Pflichten auferlegt.· 
Dazu gehören insbesondere alle Personen, denen 
bücherliche Rechte an den· Altgrundstücken zu
stehen, weiters die Eigentümer von Grundstücken 
ohne land- oder forstwirtschaftlichen Charakter, 
wenn deren Grundstücke im Sinne des § 4 Abs. 8, 
2. Satz, für die Zusammenlegung in Anspruch 
genommen werden, sowie die im § 9 angeführten 
Gebietskörperschaften und Unternehmen. 

Zu Z. 2 bis 8: 

die Behörde die Zulässigkeit der Eintragung ge
nau prüfen kann. 

Zu Z. 9: 

Die Zusammenlegung hat Rechtswirkungen 
auch auf die Rechte dritter Personen an den für 
die Zusammenlegu~g in Anspruch genommenen 
Grundstücken. Das gleiche gilt für die Teilung 
und Regulierung agrargemeinschaftlicher Grund
stücke. Weiters hat die Behörde über die Zuläs
sigkeit bücherlicher Eintragungen während eines 
Agrarverfahrens zu entscheiden. Alle diese Um
stände erfordern es, daß die Agrarbehörde stets 
über den Grundbuchsstand und seine beabsich
tigten Änderungen informiert ist. Daher mÜssl.!n 
grundsätzlich alle Grundbuchsgesuche und Grund
buchsstücke der Behörde übermittelt werden. 
Hievon können lediglich jene Grundbuchsstücke 
ausgenommen bleiben, die vom Grundbuchs
gericht aus einem privatrechtli~en Grunde ab
weislich erledigt werden. 

Zu Z. 10: 
Die Einleitung des Zusammenlegungs-, Tei

lungs- oder Regulierungsverfahrens ist im Grund
buch einzutragen. Diese Eintragung hat die Wir
kung, daß jedermann die Ergebnisse des Ver
fahrens gegen sich gelten lassen muß (vgl. letzter 
Absatz der Erläuternden Bemerkungen zu§ 12). 
Es handelt sich demnach um die Eintragung von 
Rechtstatsachen, derenOffenkundigkeit zur Er
zeugung bestimmter Rechtswirkungen notwendig 
ist. Entsprechend den im § 8 GBG. unterschiede
nen Eintragungsarten kommt hier - wie in 
ähnlichen Fällen --'- die Anmerkung in Betracht. 

Zu Z. 11: 
Die. bereits ausgeführten Erwägungen hinsicht

lich einer umfassenden und vollständigen Infor
mierung der Behörde über den jeweiligen Grund
buchsstand und alle Veränderungen desselben 
gelten auch hier. Eine Mehrbelastung der Ge
richte tritt hiedurch nicht ein, weil vom Gruncl
buchsbeschluß lediglich eine zusätzliche Ausferti
gung hergestellt werden muß. Von dieser Vor
schrift sind die Rangordnungsbeschlüsse auszu
nehmen, weil diese gemäß § 54 GBG. nur in 
einer einzigen· Ausfertigung ausgestellt werden. 

Diese Abänderungen sind notwendig, um die Zu Z. 12: 
hievon betroffenen Vorschriften den neuen Vor- Die nunmehr gewählte Formulierung ist auf 
schriften über die Zusammenlegung anzugleichen. die jeweils geltende Rechtslage abgestellt und er-

Zu Z. 5 ist zu bemerken, daß entsprechend. faßt somit alle zukünftigen Änderungen. 
der Einleitung des Zusammenlegungsverfahrens 
auch dessen Abschluß durch Verordnung auszu- Zu Z. 13: 

sprechen ist· Zu § 49: Das Flurbereinigungsverfahren ist 
Mit Z. 8 wird klargestellt, daß das Grund- gewissermaßen ein vereinfachtes. Zusammenle

buchsgericht der Behörde nicht das Grundbuchs- gungsverfahren, das für bestimmte, besonders ge
gesuch allein, sondern sämtliche diesem ange-I artete Fälle durchgeführt werden kann. Diese 
schlossenen Beilagen zu übermitteln hat, damit Fälle sind: 
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Grundstückseigentümer und die Behörde wäh
rend des vielfach langen Zeitraumes zwischen. der 
Erlassung des Zusammenlegungsplanes und der 
Richtigstellung gehemmt war, wodurch erheb
liche Beschränkungen der Eigentumsausübung, 
größerer Zeit- und Arbeitsaufwand sowie Kosten 
herbeigeführt wurden. Eine Gefährdung der 
Rechtssicherheit, insbesondere hinsichtlich dritter 
Personen, die im Vertrauen auf den Grundbuchs
stand Rechte erworben haben, tritt nicht ein, 
weil die im § 44 Abs. 1 vorgeschriebene An
merkung der Einleitung des Zusammenlegungs
verfahrens ja die Wirkung hat, daß jedermann 
die Ergebnisse des Zusammenlegungsverfahrens 
gegen sich gelten lassen muß. 

Zu § 13:.Hier wird bestimmt, welche Personen 
am Zusammenlegungsverfahren als Parteien teil
nehmen. Damit ist die Frage, ob eine bestimmte 
Person Partei stellung hat, ausschließlich nach 
dieser Vorsc!1fift ohne Zusammenhalt mit der 
im § 8 AVG. 1950 festgelegten allgemeinen Be
griffsbestimmung zu beurteilen. Als Parteien sind 
die Eigentümer der Grundstücke anzusehen, die 
der Zusammenlegung unterzogen werden, also 
jener Grundstücke, die zusammengelegt und neu 
verteilt, verändert, verlegt oder einem anderen 
zugewiesen werden. Im einzelnen sind dies jene 
Personen, die land- und forstwirtschaftliche 
Grundstücke als Altgrundstlicke in das Verfahren 
eingebracht und dafür Grundabfindungen oder 
zum Teil Grundabfindung, zum Teil Geldabfin· 
dung oder nur Geldabfindung erhalten haben; 
ferner die Eigentümer von Grundstücken ohne 
land- oder forstwirtschaftlichen Charakter, die 
im Sinne des § 4 Abs. 8, 1. Satz, zugestimmt 
haben, daß ihre Grundstücke der Zusammen
legung unterzogen werden. Weiters kommt 

, Parteistellung allen Personen zu, denen das Ge
setz Rechte einräumt oder Pflichten auferlegt. 
Dazu gehören insbesondere alle Personen, denen 
bücherliche Rechte an den- Altgrundstücken zu
stehen, weiters die Eigentümer von Grundstücken 
ohne land- oder forstwirtschaftlichen Charakter, 
wenn deren Grundstücke im Sinne des § 4 Abs. 8, 
2. Satz, für die Zusammenlegung in Anspruch 
genommen werden, sowie die im § 9 angeführten 
Gebietskörperschaften und Unternehmen. 

Zu Z. 2 bis 8: 

die Behörde die Zulässigkeit der Eintragung ge
nau prüfen kann. 

Zu Z. 9: 

Die Zusammenlegung hat Rechtswirkungen . 
auch auf die Rechte dritter Personen an den für 
die Zusammenlegu~g in Anspruch genommenen 
Grundstücken. Das gleiche gilt für die Teilung 
und Regulierung agrargemeinschaftlicher Grund
stücke. Weiters hat die Behörde über die Zuläs
sigkeit bücherlicher Eintragungen während eines 
Agrarverfahrens zu entscheiden. Alle diese Um~ 
stände erfordern es, daß die Agrarbehörde stets 
über den Grundbuchsstand und seine beabsich
tigten Änderungen informiert ist. Daher müss~n 
grundsätzlich alle Grundbuchsgesuche und Grund
buchsstücke der Behörde übermittelt werden. 
Hievon können . lediglich jene Grundbuchsstücke 
ausgenommen bleiben, die ·vom Grundbuchs
gericht aus einem privatrechtli~hen Grunde ab
weislich erledigt werden. 

Zu Z. 10: 
Die Einleitung des Zusammenlegungs-, Tei

lungs- oder Regulierungsverfahrens ist im Grund
buch einzutragen. Diese Eintragung hat die Wir
kung, daß jedermann die Ergebnisse des Ver
fahrens gegen sich gelten lassen muß (vgl. letzter 
Absatz der Erläuternden Bemerkungen zu§ 12). 
Es handelt sich demnach um die Eintragung von 
Rechtstatsachen, deren Offenkundigkeit zur· Er
zeugung bestimmter Rechtswirkungen notwendig 
ist. Entsprechend den im § 8 GBG. unterschiede
nen Eintragungsarten kommt hier - wie in 
ähnlichen Fällen - die Anmerkung in Betracht. 

Zu Z. 11: 

Die bereits ausgeführten Erwägungen hinsicht
lich einer umfassenden und vollständigen Infore 
mierung der Behörde über den jeweiligen Grund
buchsstand u~d alle Veränderungen desselben 
gelten auch hier. Eine Mehrbelastung der Ge~ 
richte tritt hiedurch nicht ein, weil vom Grund
buchsbeschluß lediglich eine zusätzliche Ausferti
gung hergestellt werden muß. Von dieser Vor
schrift sind die Rangordnungsbeschlüsse auszu
nehmen, weil diese gemäß § 54 GBG. nur in 
einer einzigen- Ausfertigung ausgestellt werden. 

Diese Abänderungen sind notwendig, um die Zu Z. 12: 
hievon betroffenen Vorschriften den neuen Vor
schriften über die Zusammenlegung anzugleichen. 

Zu Z. 5 ist zu bemerken, daß entsprechend 
der Einleitung des Zusammenlegungsverfahrens 

Die nunmehr gewählte Formulierung ist auf 
die j~weils geltende Rechtslage abgestellt und er
faßt somit alle zukünftigen Änderungen. 

auch dessen Abschluß durch Verordnung auszu- Zu Z. 13: 

sprechen ist. Zu § 49: Das Flurbereinigungsverfahren ist 
Mit Z. 8 wird klargestellt, daß das Grund- gewissermaßen ein vereinfachtes Zusammenle

buchsgericht der Behörde nicht das Grundbuchs- gungsverfahren, das für bestimmte, besonders ge
gesuch. allein, sondern sämtliche diesem ange-I artete Fälle durchgeführt werden kann. Diese 
schlossenen Beilagen zu übermitteln hat, damit Fälle sind: 
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Flurbereinigung künftig durch eine Kombination 
von Verträgen, übereinkommen und' behörd
lichen Verfügungen durchzuführen. 

1. Die Verbesserung oder Neugestaltung der 
Besitz-, Benützungs- oder Bewirtschaftungsver
hältnisse im kleineren Rahmen. Darunter fällt 
zunächst die Neuordnung für ein kleineres Ge
biet oder zugurrsten eines kleineren Personen- Zu Z • .14: 
kreises, wie zum Beispiel für Gebiete mit Einzel- Diese Knderung dient der Angleichung an die 
hof- oder Weilersiedlung, vorwiegend im alpinen neuen Vorschriften über die Flurbereinigung. Ab
Raum, oder zugunsten einer kleineren Anzahl. gesehen davon kommt der Vorschrift des § 53 
land- oder forstwirtschaftlicher Betriebe. Weiters lediglich deklarative Bedeutung zu, ,weil sowohl 
gehört hierher auch die Durchführung lediglich die Zusammenlegung als auch die Flurbereinigung 
von Teilmaßnahmen, wie zum Beispiel im Falle bereits ausdrücklich in der materiellrechtlichen 
der Zweitbereinigung einer bereits einmal zusam- Vorschrift des § 15 AgrVG. 1950 erwähnt sind. 
mengelegten Flur. 

2. Die Schaffung einer zweckmäßigen Zwischen
lösung bis zur späteren Durchführung eines Zu
sammenlegungsverfahrens. Hier soll keine umfas
sende Neuordnung eines bestimmten Gebietes 
durchgeführt, sondern lediglich durch en}spre
chende Maßnahmen eine Bereinigung der Flur 
herbeigeführt werden, die es den Betriebseigen
tümern ermöglicht, weitgehend nach modernen 
betriebswirtschaftlichen Erkenntnissen zu wirt
schaften. Damit sollen die gröbsten Nachteile, die 
durch eine mangelhafte Agrarstruktur oder durch 
öffentliche Maßnahmen verursacht werden, besei
tigt werden. Die endgültige Neuordnung der 
Flur ist einem späteren Zeitpunkt vorbehalten. 
Hier wird vor allem darauf Bedacht genommen, 
daß ein Zusammenlegungsverfahren wegen des 
umfangreichen Arbeits-, Zeit- und Kostenauf
wandes nicht überall sofort durchgeführt werden 

. kann. 

3. Zur Vorbereitung oder Unterstützung von 
Maßnahmen, die auf Grund anderer gesetzlicher 
Bestimmungen der Bodenreform oder im ;lllge
meinen öffentlichen Interesse getroffen werden. 
Das Flurbereinigungsverfahren bietet hier. seine 
Hilfe an, um die Durchführung dieser Maß
nahmen zu erleichtern. Umgekehrt will es aber 
auch die A~swirkungen bestimmter Maßnahmen, 
die nicht so weit gehen, daß sie eine Neuord
nung der ländlichen Flur erfordern würden, 
weitgehend abschwächen. 

Zu § 50: Auch im Flurbereinigungsverfahren 
gelten grundsätzlich die gleichen Bestimmungen 
wie im Zusammenlegungsverfahren, doch sind in 
Anpassung an' die im § 49 dargestellten Auf
gaben eine Reihe von Vereinfachungen vorgese
hen, die vor allem dem Umstand Rechnung 
tragen, daß das Flurbereinigungsverfahren hin
sichtlich Gebiet, Parteien und Planungsaufgaben 
nicht so umfangreich und vielgestaltig wie ein 
Zusammenlegungsverfahren ist. Hierher gehört 
insbesondere die Bestimmung des Abs. 2 über 
Flurbereinigungsverträge und Flurbereinigungs
übereinkommen, die die Initiative der Grund
stückseigentümer anspornen und als Planungs
grundlage berücksichtigen will. Diese Bestim
mung gibt der Behörde auch die Möglichkeit, die 

Zu Z. 15: 

Diese Knderung dient ebenfalls . der Anglei
chung an die neue Rechtslage. 

Anhang zu den Erläuternden Bemerkungen 
Die Bestimmungen, die durch die Flurverfas

sungsnovelle . geändert werden sollen, haben in 
der geltenden Fassung folgenden Wortlaut: 

Zu Z. 1: 
"G e gen s t a n d der Z usa m m e nIe gun g 

§ 1. (1) Der Zusammenlegung unterliegen so
wohl land- als auch forstwirtschaftliche Grund
stücke. Welche Grundstücke hierunter zu verste
hen sind, bestimmt die Landesgesetzgebung. 

(2) Das Zusamnienlegunsgebiet kann aus einer 
oder mehreren Katastralgemeinden oder Teilen 
solcher bestehen. Die Landesgesetzgebung be
stimmt, inwieweit auch außerhalb dieses Gebietes 
liegende land- und forstwirtschaftliche Grund
stücke einbezogen werden können, und zwar 
insbesondere für die Herstellung der gemein
samen wirtschaftlichen Anlagen oder zur Erzie
lung einer zweckmäßigen Flureinteilung. 

Ansprüche der Partei~n 
§ 2. (1) Die Eigentümer jener Grundstücke, 

welche der Zusammenlegung unterzogen werden, 
haben für diese Grundstücke Anspruch auf den 
vollen Gegenwert, und zwar in Grund von tun
liehst gleicher Beschaffenheit. 

(2) Andere Beteiligte können gegen die Einlei
tung oder Durchführung der Zusammenlegung 
keine Einwendung erheben oder sonstige Rechts~ 
mittel geltend machen. Auf ihre Interessen hat 
die Behörde von Amts wegen Bedacht zu neh
men. Doch steht außer den Grundeigentümern 
auch den übrigen dinglich Berechtigten das Recht 
zu, gegen das Ausmaß der Abfindungen, gegen 
die Bewertung der bei der Einschätzung außer 
Anschlag gebliebenen Verhältnisse und Gegen

. stände, gegen die Bewertung von Meliorationen 
sowie gegen die Aufhebung oder übertragung 
von Dienstbarkeiten im Zuge des Ermittlungs
verfahrens Einwendungen zu erheben und gegen 
den Bescheid Berufung einzulegen, soweit ihre 
Einwendungen nicht berücksichtigt wurden. 
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Abfindungen in Grund 

§ 3. (l)Eine Abfindung in Grund, welch~ eine 
vollständige Umstellung des bisherigen Wirt
schaftsbetriebes zur Folge hätte, darf nur mit Zu
stimmung der Partei stattfinden. 

(2) Parteien mit verhältnismäßig geringem 
Grundbesitz ist der Gegenwert in Grund mög
lichst in der Nähe ihrer Behausung oder wenig
stens in der Nähe ihrer Ortschaft zuzuweisen. 

(3) Grundstücke, die anderen Zwecken als der 
land- und forstwirtschaftlichen Benutzung dienen 
und durch gleichwertige nicht ersetzt werden 
können, müssen 'dem bisherigen Besitzer wieder 
zugewiesen werden. 

Gel d aus g I ei c h u n gen 

§ 4. (1) Unerhebliche Verschiedenheiten zwi
schen dem Abfindungsanspruch und den Abfin
dungen können in Geld ausgeglichen werden. 
Eine solche Ausgleichung soll nicht mehr als ein 
Vierzigstel des Wertes des Anspruches der Partei 
betragen. Ober dieses Ausmaß, und zwar ~ bis 
höchstens ein Zwanzigstel des Wertes, darf die 
Geldausgleichung nur dann hinausgehen, wenn 
sie durch andere Vorteile ausgeglichen wird. 

(2) Vorübergehende Mehr- und Minderwerte 
der alten und neuen Grundstücke sowie bei 
Einschätzung des Grundes nicht berücksichtigte 
Verhältnisse und Gegenstände sind ebenfalls in 
Geld auszugleichen. 

Rechtliche Beziehungen zu 
d r i t t e n Per s 0 n e nj Te i lab f i nd u n g 

§ 5. (1) Hinsichtlich aller rechtlichen Beziehun
gen zu dritten Personen treten die Abfindungs
grundstücke und die Geldausgleichungen an die 
Stelle der alten GrundstÜcke, soweit nicht mit 
diesen dritten Personen anderes vereinbart oder 
gesetzlich bestimmt ist. 

(2) Sind die in die Zusammenlegung einbe
zogenen Grundstücke desselben Eigentümers 
verschieden belastet, so sind bei den an ihre 
Stelle tretenden Abfindungsgrundstücken, soweit 
es zur Wahrung der auf sie übergehenden Rechte 
erforderlich ist, für die verschieden belasteten 
Grundstücke. Teilabfindungen festzustellen. 

G run d die n s t bar k e i tun d R e a 1-
lasten 

§ 6. (1) Die Behörde hat für die möglichste 
Beseitigung der Grunddienstbarkeiten und Real
lasten zu sorgen. 

(2) Grunddienstbarkeiten und Reallasten, die 
infolge der Zusammenlegung entbehrlich werden, 
sind ohne Entschädigung aufzuheben. 

(3) Grunddienstbarkeiten und Reallasten sind 
neu nur dort aufzuerlegen, wo ·sie aus wirtschaft
lichen Gründen nötig sind. 

P'a eh t ver h ä 1 t n iss e 

§ 7. (1) Soweit die der Zusammenl~gung unte,:
zogenen Grundstücke verpachtet smd, hat die 
Behörde mangels einer bestehenden Vereinbarung 
auf Antrag des Pächters oder Verpächt~rs durch 
Bescheid festzustellen, welche Abfindungsgrund
stücke an die Stelle der bisherigen Pamtgrund.;. 
stücke tr.eten. 

(2) Gegen einen solchen Bescheid ist; kein 
Rechtsmittel zulässig. Der Pächter kann Jedoch 
innerhalb der F~ist von drei Monaten nach Zu
stellung des Bescheides das Pachtverhältnis kün
digen. Das Pachtverhältnis endet in diesem Fall, 
wenn nicht anderes vereinbart wird, mit dem 
laufenden Pacht jahre, jedoch frühestens drei 
Monate nach Kündigung. Ein Anspruch auf Ent
schädigung aus dem Grunde der Kündigung 
steht weder dem Pächter noch dem Verpächter 
zu. 

(3) Im Fall der Fortsetzung des Pachtverhält
nisses wird durch eine gemäß § 4 zugunsten oder 
zu Lasten des Verpächters festgesetzte Geldaus
gleichung ein Anspruch auf entsprechende Ver
minderung oder Erhöhung des Pachtzil1'$es be
gründet. Hierüber entscheidet auf Antrag des 
Pächters oder des Verpächters das Bezirksgericht, 
in dessen Sprengel dasPachtgrundstück liegt, im 
Verfahren außer Streitsachen. Gegen die Ent
scheidung des Gerichtes zweiter Instanz steht 
kein weiteres Rechtsmittel offen. 

(4) Diese Bestimmungen gelten auch in betreff 
der Kündigung des im § 1103 ABGB. bestimm
ten Verhältnisses. 

(5) Hinsichtlich der Mietverhältnisse gelten 
dieselben Bestimmungen mit. der Änderung, daß 
die Frist für die Einbringung der Kündigung 
nur einen Monat beträgt, an Stelle des Pacht
jahres der gemäß § 1115 ABGB. für die still
schweigende Erneuerung ·des betreffenden Miet
vertrages maßgebende Zeitraum tritt und daß 
als mindeste restliche Mietdauer ein Monat an
zunehmen ist. 

Verbindung der Zusammenlegung 
mit ein e r T eil u n g, R e g u 1 i e run g 

oder 'Servitutenablösung 

§ 8. (1) Mit der Zusammenlegung ist von Amts 
wegen die Teilung oder Regulierung bezüglich 
der im Zusammenlegungsgebiete befindlichen ge
meinschaftlichen Grundstücke, zu verbinden, 
wenn dies die Rücksichten auf eine zweckmäßige 
Flureinteilung verlangen und nicht besonders 
zwingende Umstände dagegen 'Sprechen. 

(2) Unter den gleiChen Voraussetzungen sind 
auch die in den betreffenden Zusammenlegungs
gebieten bestehenden Holzbezugs-,Weide- oder 
sonstige Rechte, welche nach dem Kaiserlichen 
Patent vom 5. Juli 1853, RGBI. Nr. 130, regu
liert worden sind oder zwar unter die Bestim-
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mungen dieses Patentes fallen, jedoch nicht regu
liertworden sind, neu zu regulieren oder abzu
lösen .. 

Voraussetzungen der 
legung 

Zusam m en-

§ 9. Die Landesgesetzgebung bestimmt, unter 
welchen rechtlichen und wirtschaftlichen V or
aussetzungen das Zusammenlegungsverfahren auf 
Antrag der Grundeigentümer oder der Land
wirtschaftskammer eingeleitet werden kann und 
in welchen Fällen es von Amts wegen einzuleiten 
ist. Hiebei ist die Landesgesetzgebung an die 
Grundsätze der §§ 10 und 11 gebunden. 

A n t rag der G run dei gent ü m e r 

§ 10. (1) Die Zusammenlegung landwirtschaft
licher Grundstücke auf Antrag der Grundeigen-

Durchführung einer Zusammenlegung vor
liegen, 

b) wenn in einem Gebiete gleichzeitig 'die 
Durchführung größerer Meliorationen er-
folgt, . 

c) an Stelle einer Neuvermessung, Vermar
kung oder Neuvermarkung, wenn die wirt
schaftlichen Voraussetzungen für die 
Durchführung einer Zusammenlegung ge
geben sind, 

·d) wenn sonst öffentliche Interessen, beson
ders wegen gleichzeitiger Durchführung 
anderer agrarischer Maßnahmen, eine 
Regelung der Flurverhältnisse erheischen. 

(2) Die Agrarbehörden unc;l die Landwirt
schaftskammern sind von den zuständigen 
Dienststellen von der beabsichtigten N euver
messung, Vermarkung oder Neuvermarkung zu 
verständigen. 

tümer ist bei Zutreffen der wirtschaftlichen Vor- . I 
G e gen s t a n d des E r m 1 t tun g sv e r-

aussetzungen einzuleiten, wenn fa h ren s; Übe rn ahm e der A b-
I. ein Drittel der Eigentümer der in Betracht f i n dun g s g run d s t ü c k e 

kommenden Grundsrilcke die Zusammenlegung 
begehrt und der Katastralreinertrag dieser im § 12. (1) Gegenstand des Ermittlungsverfah-

rens für eine Zusammenlegung ist namentlich 
;t~;::u:e~;r atnt~~egS~!~;tebe~~dl~::St?a~~~:~ die Feststellung der Grenzen des Zusammen-

d b iegungsgebietes, die Bestimmung der von der ertrages der gesamten Grundstücke es Ge ietes d 
Zusammenlegung ausgeschlossenen Flächen, ie beträgt oder . b' h 
Einschätzung und Bewertung der emzu eZle en-

2. die Hälfte der Eigentümer der in Betracht den Flächen, die Ermittlung des alten Besitz-
kommenden ·Grundstücke die Zusammenlegung standes, die Festsetzung der Abfindungsgrund-
begehrt. stücke und der gemeinsamen Anlagen. 

(2) Die Landesgesetzgebung kann für das Zu- (2) Die Behörde hat die Wünsche der Parteien 
standekommen einer Zusammenlegung landwirt- tunlichst 'zu berücksichtigen und im Zweifel 
schaftlicher Grundstücke auch günstigere Bedin- unter Beachtung der Bestimmungen des § 2 
gungen bezüglich der Antragstellung aufstellen. Abs. 1 jene Anspruche vorzugsweise zu befriedi-

(3) Die Zusammenlegung forstwirtschaftlicher den, welche von überwiegender Wichtigkeit für 
Grundstücke auf Antrag der Grundeigentümer die Volkswirtschaft sind oder die vollständigere 
kann nur dann eingeleitet werden, wenn die Erreichung des angestrebten Zweckes bei minde
Hälfte der Eigentümer der in Betracht kommen- ster Belästigung Dritter voraussehen lassen. 
den Grundstücke die Einleitung des Verfahrens (3) Die Landesgesetzgebung bestimmt, nach 
begehrt und der Wert (Boden und Holzvorrat) welchen sachlichen Gesichtspunkten die erwähn
dieser im Eigentum der Antragsteller befind- ten Feststellungen zu erfolgen haben und unter 
lichen Grundstücke nach vorläufiger Schätzung welchen Voraussetzungen angeordnet werden 
mehr als die Hälfte ,des Wertes der Zusammen- kann, daß die Abfindungsgrundstücke vorläufig 
legungsgrundstücke beträgt. auch gegen den Willen einzelner Beteiligter über-

(4) Der Landesgesetzgebung bleibt es über- nommen werden müssen. 
lassen zu bestimmen, wie lange die Antragsteller (4) Die Vermarkung hat mit Steinen und dar
an ihren Antrag gebunden sind sowie in welcher unter befindlichen hinreichenden Ton- und Glas.; 
Rerhenfolge mehrere beantragte, Zusammen- stücken zu erfolgen, sofern nicht andere Ein
legungen einzuleiten und durchzuführen sind.] richtungen die dauernde Versicherung der Gren-

zen gewährleisten. Die Vermarkung mit ande-
A n t rag der L a n d wir t s c 'h a f t s- rem Material ist nur ausnahmsweise nach vor-

kam m e r heriger behördlicher Genehmigung zulässig. 

§ 11. (1) Zusammenlegungen auf Antrag der § 13. (1) Zugleich mit der Zusammenlegung 
Landwirtschaftskammern können eingeleitet sind die gemeinsamen wirtschaftlichen Anlagen 
werden: herzustellen, die zur wirtschaftlichen Benutzung 

a) in allen Gebieten mit überwiegender der Abfindungsgrundstücke und zur Herbeifüh
Acker- oder Wiesenwirtschaft, wenn die rung einer tunlichst servitutenfreien Zugänglich

. wirtschaftlichen Voraussetzungen für die keit sowie eines unbehinderten Verkehrs zwi-
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schen den einzelnen Gemeinden untereinander 
und innerhalb jeder einzelnen Gemeinde selbst 
zweckmäßig sind. 

(2) Die Landesgesetzgebung bestimmt, was 
unter gemeinsamen wirtschaftlichen Anlagen im 
Sinne des Abs. 1 zu verstehen ist und wie die 
Flächen und die Kosten tür die Herstellung und 
Erhaltung dieser gemeinsamen Anlagen aufzu
bringen sind." 

Zu Z. 2: 

Der § 22 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Hinsichtlich der Geldausgleichungen sind 
die Bestimmungen des § 4 sinngemäß anzu
wenden." 

Zu Z. 3: 

Der § 31 Abs. 1 letzter Satz lautet: 

" ... Im übrigen findet § 12 Abs. 2 und 3 sinn-
gemäße Anwendung." 

Zu Z. 4: 

Der § 32 und seine überschrift lauten: 

"G e me ins a m e An lag e n; . Aus g I e i
e h u n g für n a e h t r ä g I i ehe Wer t v e r

mi n der u n g; Ver m a r k u n g 

§ 32. Bei der Teilung und Regulierung sind 
die Bestimmungen ·der §§ 13 und 14 sinngemäß 
imzuwinden. Für die Vermarkung gilt die Be
stimmung des § 12 Abs. 4." 

Zu Z. 5: 

Der § 34 Abs. 1 lautet: 

,,§ 34. (1) Die Einleitung sowie der Abschluß 
des Verfahrens sind durch Bescheid auszu
sprechen; der Eintritt der Rechtskraft dieser Be
scheide ist kundzumachen und jedenfalls den zu
ständigen Grundbuchsgerichten, Bezirksverwal
tungsbehörden und Vermessungsämtern mitzu
teilen." 

Zu Z. 6: 

Der § 37 Abs. 1 Z. 1 lautet: 

,,§ 37. (1) Parteien sind: 
1. bei der Zusammenlegung: die Eigentümer 

jener Grundstücke, welche der Zusammenlegung 
unterzogen werden;" 

Zu Z. 7: 

Der § 37 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Anderen Beteiligten kommt Parteistellung 
nur insoweit zu, als ihnen nach diesem Gesetz 
besondere Rechte in der Sache selbst oder im 
Verfahren eingeräumt sind." 

Zu Z. 8: 

Der § 43 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Das Grundbuchsgericht hat daher alle 
während dieses Zeitraumes einlangenden sowie 
die schon vorher eingelangten, aber noch nicht 
erledigten Grundbuchsgesuche mit dem Entwurf 
des zu erlassenden Grundbuchsbescheides der 
Agrarbehörde zu übermitteln." 

Zu Z. 9: 

Der § 43 Abs. 3 Z. 2 lautet: 

,,(3) Ausgenommen sind: 
1. ................... . 
2. Grundbuchsstücke, welche Eintragungen 

oder Löschungen von Pfandrechten, von Anmer
kungen persönlicher Verhältnisse, der Hypothe
karklage, der Aufkündigung und von Eintragun
gen im Exekutionsverfahren zum Gegenstand 
haben." 

Zu Z. 10: 

Der § 44 Abs. 1 lautet: 

,,§ 44. (1) Das Grundbuchsgericht hat die Ein
leitung des Verfahrens unter Bezugnahme auf 
die Mitteilung der Agrarbehörde (§ 34 Abs. 1) 
bei den betreffenden Grundbuchseinlagen ersicht
lich zu machen." 

Zu Z. 12: 

Der § 47 Abs. 1 lautet: 

,,§ 47. (1) Die zur Richtigstellung oder An
legung des Grundbuches und des Grundkatasters 
erforderlichen Behelfe hat die Behörde dem 
Oberlandesgerichte und dem zuständigen Ver
messungsamte einzusenden." 

Zu Z. 13: 

Die §§.49 und 50 lauten: 

,,§ 49. (1) Die Landesgesetzgebung kann zur 
Förderung der Flurbereinigung die nachfolgen
den Bestimmungen treffen und dabei die Gebiete 
bezeichnen, die von der Wirksamkeit dieser Be
stim~ungen ausgenommen sind. 

(2) Kauf- und Tauschverträge über land- oder 
forstwirtschaftliche Liegenschaften, welche zur 
Abrundung (Arrondierung) oder zur Bereini
gung des Grundbesitzes von ganz oder teilweise 
eingeschlossenen fremden Grundstücken (En
klaven) abgeschlossen werden, können, wenn sie 
von der Agrarbehörde als für di, Flurverfassung 
vorteilhaft erklärt werden, vor dieser Behörde 
abgeschlossen werden und sind in diesem Falle 
von Amts wegen durchzuführen. Die Vorschrif
ten, wonach die Gültigkeit eines Vertrages durch 
die Aufnahme eines Notariatsaktes bedingt ist, 
bleiben unberührt. 
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(3) Beabsichtigen bei einem Tauschvertrage der 
im Abs. 2 bezeichneten Art die Tauschenden eine 
übertragung bücherIich eingetragener Rechte 
oder Verpflichtungen von einer der vertauschten 
Liegenschaften auf die and~re oder auf eine ihnen 
sonst gehörige land- oder forstwirtschaftliche 

.' Liegenschaft und stimmen die Berechtigten oder 
Verpflichteten dieser übertragung nicht freiwillig 
zu, so kann die mangelnde Zustimmung auf 
Begehren der Tauschenden durch den zustim
menden Bescheid der Agrarbehörde ersetzt wer
den, sobald sich aus der beabsichtigten über
tragung entweder kein oder doch nur ein uner
heblicher Nachteil für die Verpflichteten oder 
Berechtigten ergibt und im letzten Falle hierfür 
eine angemessene Entschädigung geboten wird. 
Der Bescheid wirkt nur zwischen den Parteien. 
Er tritt außer Kraft, wenn sich bis zum Ein
langen des Antrages auf bücherliche Durchfüh
rung der übertragung der dem Bescheide zu
grunde gelegte Stand des Grundbuches zum 
Nachteil dessen ändert, dessen Zustimmung durch 
den Bescheid ersetzt wird. Der dem Bescheide 
zugrunde gelegte Stand des Grundbuches ist 
durch Anführung der letzten berücksichtigten 
Eintragung oder in anderer Weise unzweifelhaft 
zu bezeichnen. 

(4) Für Kauf- und Tauschverträge, die auf 
Grund des Abs. 2 von der Agrarbehörde als für 
die Flurverfassung vorteilhaft erklärt werden, 
ist die Zustimmung der Grundverkehrskommis
sion (Grundverkehrsgesetz, BGBl. Nr. 251/1937 
in der Fassung der Grundverkehrsnovelle 1946, 
BGBl. Nr. 123/1946) nicht erforderlich. 

§ 50. Zur Förderung der Flurbereinigung kann 
die Landesgesetzgebung außer den im § 49 ent
haltenen Bestimmungen Ausführungsbestimmun
gen zu den nachstehenden Grundsätzen er
lassen: 

1. Wenn die Besitz- und Bewirtschaftungsver
hältnisse einer kleineren Anzahl bäuerlicher, 
insbesondere berg bäuerlicher Liegenschaften 
durch Beseitigung oder Verringerung der Ge
mengelage, durch Bereinigung des Grundbesitzes 
von ganz oder teilweise eingeschlossenen Grund
stücken (Enklaven), durch vorteilhafte Formung 
der Grundstücke, durch Besitzabrundung (Arron~ 
dierung) oder durch Herstellung gemeinschaft
licher wirtschaftlidler Anlagen verbessert wer
den können, die, Voraussetzungen für die Ein-

leitung ein~s Zusammenlegungsverfahrens in 
einem größeren Gebiete, zu dem die Liegen
schaften gehören, im Sinne des I. Hauptstückes, 
1. Abschnitt, aber nicht gegeben sind, kann die 
Agrarbehörde auf Antrag ein Flurbereinigungs
verfahren einleiten. 

2. In das Verfahren können von Amts wegen 
auch nicht im Antrage genannte Grundstücke 
einbezogen werden, soweit dies zur Erzielung 
einer zweckmäßigen Flureinteilung oder zur Her
stellung gemeinsamer wirtschaftlicher Anlagen 
notwendig ist. 

3. Die Bestimmungen der §§ 2 bis 8, 33 und 
34, 37 und 39 bis 48 sind sinngemäß anzu
wenden. 

4. Die Festsetzung der rechtlichen Bedingun
gen für die Antragstellung, die nähere Regelung 
des Verfahrens und der Einschränkung der Flur
bereinigung nach Abs. 1 auf bestimmte Gebiete 
steht der Landesgesetzgebung zu. 

Zu Z. 14: 

Der § 53 lautet: 

,,§ 53. Hinsichtlich der Befreiung von Ab
gaben gelten die Bestimmungen des § 15 des 
Agrarverfahrensgesetzes 1950, BGBl. Nr. 173/ 
195'0. Diese Bestimmungen gelten auch für Ver
träge, die den Bestimmungen des § 49 ent
sprechen. " 

Zu Z. 15: 

Der § 59 lautet: 

,,§ 59. Mit der Vollziehung hinsichtlidl der 
§§ 7 Abs. 3 bis 5, 17 Abs. 1 und 3, 43, 44, 45 
Abs. 2, 46, 47 Abs. 2, 48 und 52 ist das Bundes
ministerium für Justiz betraut, hinsichtlich des 
§ 47 Abs. 2 auch das Bundesministerium für 
Handel und Wiederaufbau, hinsichtlich des § 35 
das Bundesministerium für Land- und Forstwirt
schaft und hinsichtlich des § 53 das Bundes
ministerium für Finanzen. Die Wahrnehmung 
der Rechte des Bundes (Art. 15 Abs. 8 des Bun
des-Verfassungsgesetzes) in den übrigen Ange
legenheiten dieses Bundesgesetzes steht dem Bun
desministerium für Land~ und Forstwirtschaft zu, 
welches erforderlichenfalls mit den übrigen be
teiligten Bundesministerien das Einvernehmen 
zu pflegen hat." , 
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